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Bern, 12. Juli 2019 

 
 
 
Stellungnahme Kleinbankenregime: Teilrevision diverser FINMA-Rundschreiben; Anhörung: 18/3 
«Outsourcing – Banken und Versicherer» 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme zur Teilrevision verschiedener FINMA Rundschreibens im Zusammenhang mit dem Kleinbankenre-
gime. Viele asut-Mitglieder sind vom Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing – Banken und Versicherer» so-
wie der anstehenden Teilrevision direkt betroffen, sei es als Anwender oder als Anbieter von ICT-Dienst-
leistungen an regulierte Unternehmen. Daher beschränkt sich unsere Eingabe auf eine Stellungnahme zu 
den geplanten Änderungen im Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing - Banken und Versicherer», welches 
grossen Einfluss auf den Schweizer ICT Markt hat. Sowohl Anbieter als auch regulierte Kunden (Banken, 
Versicherungen) sind davon stark betroffen. Wichtig war und ist es, diese Outsourcing Vorgaben auch un-
ter dem Aspekt der immer mehr nachgefragten Cloud-Computing Dienstleistungen zu prüfen.  
  
asut begrüsst im Grundsatz die von der FINMA vorgesehene Stossrichtung und die vorgeschlagenen An-
passungen stellt aber fest, dass die überarbeiteten Klauseln zu gefährlichen Fehlinterpretationen führen 
könnten, die u.a. zu neuen Pflichten und grösserem inhaltlichen wie administrativen Aufwand führen könn-
ten.  
 
Zur Begründung unserer Bedenken verweisen wir gerne auf die Stellungnahme von SwissICT, die wir in 
der eingereichten Form vollumfänglich unterstützen.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse  
 
asut – Schweizerischer Verband  
der Telekommunikation 
 

 
Christian Grasser 
Geschäftsführer 

 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
Herrn Martin Bösiger 
Laupenstrasse 27 
CH – 3003 Bern 
 
Per E-Mail an: martin.boesiger@finma.ch 
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Zürich, 12. Juli 2019 

 

 

Stellungnahme zur Anhörung zur Teilrevision diverser FINMA-RS im Zusammenhang mit 

dem Kleinbankenregime    

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bösiger 

 

 
Für die Zustellung der Unterlagen zur Teilrevision diverser FINMA-RS im Zusammenhang mit 
dem Kleinbankenregime danken wir Ihnen bestens. Die Kommission für Bankenprüfung von 
EXPERTsuisse hat die Entwürfe intensiv studiert und hat die in der Beilage erwähnten 
Bemerkungen und Anregungen anzubringen. 
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

EXPERTsuisse 

 

 

Bruno Gmür     Dr. Thorsten Kleibold  

Präsident Kommission   Mitglied der Geschäftsleitung 

Bankenprüfung   
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auf ähnliche Vorgaben im FINMA- RS 2015/2 «Liquiditätsrisiken 
Banken»).  
 

18 Ferner sind beim Entscheid über das Outsourcing und bei der 

Auswahl des Dienstleisters die Möglichkeiten und Folgen eines 

Wechsels des Dienstleisters oder gegebenenfalls 

dessen Unterakkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, zu 

berücksichtigen. Der Dienstleister und die Unterakkordanten haben 

hat Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung zu bieten. Die 

geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion muss si  

chergestellt sein. 
 
 

  

18.1 Die geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion oder die 

Übertragung auf einen anderen Dienstleister muss sichergestellt sein. 

Der bisherige Dienstleister muss so lange verpflichtet bleiben, die 

Dienstleistung unverändert zu erbringen, bis eine Rückführung 

oder eine Übertragung auf einen anderen Dienstleister möglich ist. 
 

  

33 Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig über hat den 

Beizug oder Wechsel von Unterakkordanten, die wesentliche 

Funktionen erbringen, von seiner vorgängigen Genehmigung 

abhängig zu macheninformiert wird, und damit die Möglichkeit 

hat, das Outsourcing gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden. 

Werden solche Unterakkordanten beigezogen, sind ihnen die 

Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters, die zur Erfüllung 

dieses Rundschreibens erforderlich sind, zu überbinden. 

 

Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig, inklusive 
einer angemessenen Reaktionszeit, über den Beizug oder 
Wechsel von Unterakkordanten, die wesentliche Funktionen 
erbringen, informiert wird, und damit die Möglichkeit hat, das 
Outsourcing gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden. Werden 
solche Unterakkordanten beigezogen, sind ihnen die Pflichten 
und Zusicherungen des Dienstleisters, die zur Erfüllung dieses 
Rundschreibens erforderlich sind, zu überbinden. 

Gemäss Erläuterungsbericht soll das Institut eine vorgängige 
Risikobeurteilung des Wechsels durchführen können. Dies bedingt, dass 
das Institut nicht nur frühzeitig informiert wird, sondern sich auch eine 
angemessene Reaktionszeit für einen Widerspruch einräumen lässt. 

36.1 Die Banken des Kleinbankenregimes sowie Institute gemäss 

Art. 1b BankG beurteilen und entscheiden über die Relevanz 

und Umsetzung der Vorgaben von Rz 17–18.1 im Rahmen der 

Risikoanalyse gemäss Rz 16. 

 

Die Banken Institute des Kleinbankenregimes gemäss Art. 
47a bis 47e ERV sowie Institute gemäss Art. 1b BankG 
beurteilen und entscheiden über die Relevanz und Umsetzung 
der Vorgaben von Rz 17–18.1 im Rahmen der Risikoanalyse 
gemäss Rz 16. (PwC) 
 
 
 

Da die Regelung in der ERV auch Wertpapierhäuser umfasst, sollte der 
Begriff Institute verwendet werden.  
 
Der Begriff «Kleinbankenregime» wird in der ERV nicht verwendet. Mit 
einem Bezug zum konkreten Abschnitt, sollte dieser Begriff klar definiert 
werden. 
 
 

36.2 Die Banken des Kleinbankenregimes sowie Institute gemäss Art. 

1b BankG sind in Bezug auf die Rückführung der ausgelagerten 

Funktion von der Anforderung gemäss Rz 18.1 befreit. 

 

Die Banken Institute des Kleinbankenregimes sowie Institute 
gemäss Art. 1b BankG sind in Bezug auf die Rückführung der 
ausgelagerten Funktion von der Anforderung gemäss Rz 18.1 
befreit. 
 

Da die Regelung in der ERV auch Wertpapierhäuser umfasst, sollte der 
Begriff Institute verwendet werden.  
Die Rückführung oder Übertragung ausgelagerter Funktionen können 
auch bei Kleinbanken und Instituten gemäss Art. 1b BankG zu 
Herausforderungen führen. Wir regen an, dass mindestens eine Liste mit 
möglichen Outsourcing-Providern im Falle eines Ausfalls eines 
Outsourcing-Partners geführt wird. 

36.3 Die Umsetzung von Rz 20 kann bei Banken des 

Kleinbankenregimes und Instituten gemäss Art. 1b BankG 

durch eine regelmässige Berichterstattung einer unabhängigen 

Revisionsstelle unter Berücksichtigung von Rz 27 erfolgen. 

Diese Berichterstattung muss eine Beurteilung über die mit der 

Auslagerung verbundenen wesentlichen Risiken und 

Kontrollaktivitäten des Dienstleisters ermöglichen. 
 

Die Umsetzung von Beurteilung der Integration in das 
interne Kontrollsystem gemäss Rz 20 kann bei Banken 
Instituten des Kleinbankenregimes und Instituten gemäss Art. 
1b BankG durch eine regelmässige Berichterstattung einer 
unabhängigen Revisionsstelle unter Berücksichtigung von Rz 27 
erfolgen. Diese Berichterstattung muss eine Beurteilung über die 
mit der Auslagerung verbundenen wesentlichen Risiken und 
Kontrollaktivitäten des Dienstleisters ermöglichen. Die mit der 
Auslagerung verbundenen Risiken sind gemäss Rz 20 
durch das Institut zu beurteilen. 

Im Erläuterungsbericht wird definiert, dass diese Berichterstattung im 
Rahmen der Basisprüfung der Prüfgesellschaft des Service Providers 
oder mittels ISAE Bericht erfolgen soll. Es ist jedoch zu beachten, dass 
die meisten Service Provider keine regulierten Institute darstellen und 
somit bei ihnen keine aufsichtsrechtliche Basisprüfung durch ihre 
Revisionsgesellschaft vorgenommen wird. Ausserdem ist zu bezweifeln, 
ob ein Service Provider die Resultate einer Basisprüfung an seine 
(Bank-)Kunden weitergeben kann und darf. 
 
Die ISAE 3402 Kontrollberichte weisen nur die Kontrollaktivitäten des 
Service Providers ausweisen. Das Ausweisen der damit verbundenen 
wesentlichen Risiken im Bericht ist jedoch vom Standard nicht 
vorgesehen. Dies auch deshalb, da die Risiken institutsspezifisch sind 
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Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
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Bern, 10. Juli 2019 
 
 

Kleinbankenregime: Stellungnahme zur Teilrevision der FINMA-Rundschreiben  
 
Sehr geehrter Herr Bösiger 
 
Wir nehmen Bezug auf die Anhörung zur Teilrevision verschiedener FINMA-Rundschreiben im Zusammenhang 
mit dem Kleinbankenregime. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr und äussern uns im 
Folgenden zum Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing – Banken und Versicherer».  
 
1 Legitimation  
 
ICTswitzerland ist der Dachverband der ICT-Wirtschaft. Der 1980 gegründete Verband umfasst 32 grosse und 
mittlere Unternehmen sowie 21 Verbände. ICTswitzerland vertritt deren Anliegen gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Behörden und anderen Verbänden, bezweckt die Förderung und Weiterentwicklung der 
digitalen Technologien sowie die Aus- und Weiterbildung von ICT-Fachkräften. Zudem setzt sich ICTswitzerland 
für die Erkennung und Abwehr von Cyberrisiken ein. In der Schweiz werden in allen Wirtschaftsbranchen und 
in der öffentlichen Verwaltung rund 200'000 ICT-Fachkräfte beschäftigt (2017). Mit einer Bruttowertschöpfung 
von CHF 29.7 Mrd. (2015) ist die ICT-Kernbranche die siebtgrösste Wirtschaftsbranche der Schweiz. 
www.ictswitzerland.ch 
 
Mehrere unserer Mitglieder sind als Anbieter von ICT-Dienstleistungen an regulierte Unternehmen vom 
Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing – Banken und Versicherer» und der anstehenden Teilrevision direkt 
betroffen. 
 
2 Stellungnahme  
 
2.1 Grundsätzliches 
ICTswitzerland begrüsst die Bestrebungen der FINMA, die Zusammenarbeit zwischen Anbietern und Nutzern 
von Outsourcing-Angeboten zu optimieren und schlankere Prozesse zu unterstützen. Mit dem Wegfall des 
Erfordernisses einer vorgängigen Genehmigung des Beizugs oder des Wechsels von Unterakkordanten wird die 
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Arbeit der Marktteilnehmer erleichtert, ohne dabei die regulatorisch zu Recht geforderten Kontrollen zu 
unterwandern. 
 
2.2 Stellungnahme zu Rz 18 (Auswahl des Dienstleisters) 
Der Dienstleister hat prinzipiell das Recht, Unterakkordanten beizuziehen. Der Beizug oder Wechsel eines 
Unterakkordanten und deren mögliche Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmen und 
Dienstleister werden bereits in Rz 33 geregelt. Die dortige Erwähnung ist u.E. ausreichend. Der Unterakkordant 
hat naturgemäss keine direkte vertragliche Beziehung zum Unternehmen. Er kann gegenüber dem 
Unternehmen nicht zusätzlich zum Dienstleister Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung bieten. Es ist 
die Pflicht des Dienstleisters, den beizuziehenden Unterakkordanten vertraglich zur Gewähr seiner 
spezifischen Leistungserbringung zu verpflichten. 
 
Rz 18 sollte deshalb wie folgt geändert werden:1 
Ferner sind beim Entscheid über das Outsourcing und bei der Auswahl des Dienstleisters die Möglichkeiten und 
Folgen eines Wechsels des Dienstleisters oder gegebenenfalls dessen Unterakkordanten, die wesentliche 
Funktionen erbringen, zu berücksichtigen. Der Dienstleister und die Unterakkordanten haben hat Gewähr für 
eine dauerhafte Leistungserbringung zu bieten. 
 
Zur weiteren Begründung verweisen wir auf die Stellungnahme unseres Mitgliedverbandes swissICT. 
 
2.3 Stellungnahme zu Rz 18.1 (Rückführung) 
Der erste Satz definiert eine wichtige und nachvollziehbare Anforderung abschliessend. Der zweite Satz stellt 
einen unnötigen und störenden Eingriff in die Vertragsfreiheit der Vertragspartner zur Regelung der 
sogenannten «termination assistance» dar, welche immer die konkreten Gegebenheiten (teilweise unter 
Berücksichtigung verschiedener inhaltlicher und zeitlicher Szenarien) zu berücksichtigen hat. Ein Gebot, den 
Service für jedes betroffene Unternehmen unverändert zu belassen, trägt den unterschiedlichen, 
situationsgerechten Anforderungen der Banken sowie der Anbieter nicht Rechnung.  
 
Rz 18.1 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 
Die geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion oder die Übertragung auf einen anderen Dienstleister 
muss sichergestellt sein. Der bisherige Dienstleister muss so lange verpflichtet bleiben, die Dienstleistung 
unverändert zu erbringen, bis eine Rückführung oder eine Übertragung auf einen anderen Dienstleister möglich 
ist. 
 
Zur weiteren Begründung verweisen wir auf die Stellungnahme unseres Mitgliedverbandes swissICT. 
 
 

                                                            
1 Farblich und stilistisch hervorgehoben werden ausschliesslich die von ICTswitzerland vorgeschlagenen Änderungen 
gegenüber der neuen Version des FINMA-Rundschreibens gemäss Anhörungsunterlagen (RS_18_03_Anh20190405.pdf). 
Die von der FINMA selbst verwendeten Farbcodes, mit welcher sie die Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung des 
Schreibens kennzeichnet, werden nicht gekennzeichnet. Ergänzungen werden blau und unterstrichen dargestellt. 
Streichungsanträge werden rot und durchgestrichen dargestellt.  
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2.4 Stellungnahme zu Rz 33 (Wesentliche Unterakkordanten) 
Grundsätzlich begrüsst ICTswitzerland, dass vom Erfordernis einer vorgängigen Genehmigung wesentlicher 
Unterakkordanten abgesehen wird. 
 
Die neu vorgeschlagene Regelung antizipiert nur eine Handlungsfolge seitens des Unternehmens im Falle eines 
Beizugs oder Wechsels eines Unterakkordanten, welcher wesentliche Dienstleistungen erbringt. Sie ist 
dadurch nicht mehr prinzipienbasiert. Dem Unternehmen stehen im Einzelfall regelmässig verschiedene 
Möglichkeiten offen, die neue oder geänderte Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Es steht eine Fülle 
von weiteren Massnahmen organisatorischer, technischer oder vertraglicher Natur zur Verfügung, um die 
Kontrolle über die ausgelagerten Dienstleistungen trotz eines (im Einzelfall ungewünschten) Beizugs oder 
Wechsels eines Unterakkordanten aufrechtzuerhalten (bspw. Auswahl anderer Datencenter-Regionen mit 
anderen [wesentlichen] Unterakkordanten des Dienstleisters). Die implizit neu enthaltene 
Kündigungsmöglichkeit stellt im Übrigen einen weiteren systemwidrigen Eingriff dar. 
 
Rz 33 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 
Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig über den Beizug oder Wechsel von Unterakkordanten, die 
wesentliche Funktionen erbringen, informiert wird, und damit die Möglichkeit hat, das Outsourcing 
gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden diesem zu widersprechen oder andere geeignete Massnahmen zu treffen. 
Werden solche Unterakkordanten beigezogen, sind ihnen die Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters, 
die zur Erfüllung dieses Rundschreibens erforderlich sind, zu überbinden. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unserem Anliegen entgegenbringen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Andreas Kaelin 
Geschäftsführer ICTswitzerland  



 
 
 
 

Nur per Email: martin.boesiger@finma.ch 
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Kleinbankenregime; Teilrevision diverser FINMA-Rundschreiben;  
Anhörung: 18/3 „Outsourcing – Banken und Versicherer“ 
 
Eingabe der LAUX LAWYERS AG zur laufenden Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bösiger 
 
Wir nehmen Bezug auf die Einladung zur Anhörung zur Teilrevision verschiedener FINMA Rundschrei-
ben im Zusammenhang mit dem Kleinbankenregime. Diese Eingabe beschränkt sich auf eine Stellung-
nahme zu den geplanten Änderungen im Rundschreiben 2018/3 "Outsourcing - Banken und Versiche-
rer". 
 
LAUX LAWYERS AG ist eine Anwaltskanzlei mit Fokus IT-Recht. Unsere Aufgabe sehen wir darin, 
durch spezialisierte Fachkompetenz an der Schnittstelle zwischen Recht und IT den IT-Sektor und Ab-
nehmer von IT-Leistungen zu unterstützen. Mit dieser Aufgabenstellung beraten wir sowohl Kunden und 
Nutzer von regulierten Outsourcings – namentlich Klienten in der Versicherungs- und Bankenbranche 
– als auch Anbieter von solchen Leistungen (kundenindividuelle Auslagerungen, Cloud Computing und 
Managed Services). Daneben engagieren sich unsere Anwälte in verschiedenen nationalen und inter-
national Fach- und Branchenverbänden der IT und Informationssicherheit. 
 
Wir reichen hiermit unsere Positionen zu den vorgeschlagenen Änderungen in den Rz 18, 18.1. sowie 
33 des Rundschreibens 2018/3 ein und bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
1. Grundsätzliches 

Aus unserer Sicht ist es begrüssenswert, dass die FINMA die Zusammenarbeit zwischen Anbietern und 
Nutzern von Outsourcing-Angeboten optimieren und schlankere Prozesse unterstützen möchte. Der 
Verzicht auf das Erfordernis einer vorgängigen Genehmigung beim Beizug oder Wechsel von wesentli-
chen Unterakkordanten erleichtert die Arbeit der Marktteilnehmer, gerade im Bereich von standardisier-
ten Outsourcing-Dienstleistungen (wie z.B. Cloud-Computing Dienstleistungen), während an den regu-
latorisch zu Recht geforderten Kontrollen festgehalten wird. 
 
Die aktuelle Formulierung der vorgeschlagenen Änderungen könnte jedoch so interpretiert werden, 
dass sie zu neuen Pflichten und grösserem inhaltlichen wie administrativen Aufwand führt. 
 
Da die eigentliche Praxisänderung (bzgl. der vorgängigen Genehmigung von wesentlichen Unterak-
kordanten) in Rz 33 beschrieben wird und die praktischen Folgen Rz 18 und 18.1 betreffen, möchten 
wir zunächst auf Rz 33 eingehen. 
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2. Rz 33 (Wesentliche Unterakkordanten) 

Dass vom bisherigen – oft unpraktikablen – Erfordernis einer vorgängigen Genehmigung wesentlicher 
Unterakkordanten abgesehen wird, ist richtig und für die Zusammenarbeit zwischen Outsourcing-Pro-
vidern und regulierten Unternehmen wichtig. 
 
Die neu vorgeschlagene Regelung ist nicht mehr prinzipienbasiert. Sie verlangt die Beendigung des 
Outsourcing-Verhältnisses und antizipiert damit die in der Praxis wohl einschneidendste Handlungsop-
tion seitens des Unternehmens im Falle eines Beizugs oder Wechsels eines Unterakkordanten, der 
wesentliche Dienstleistungen erbringt. Dem Unternehmen stehen im Einzelfall jedoch regelmässig ver-
schiedene Möglichkeiten offen, eine durch den Wechsel geschaffene neue oder geänderte Situation 
wieder unter Kontrolle zu bringen. 
 
Es steht ein ganzer Strauss an weiteren Massnahmen organisatorischer, technischer oder vertraglicher 
Natur zur Verfügung um die Kontrolle über die ausgelagerten Dienstleistungen trotz eines (im Einzelfall 
vielleicht ungewünschten) Beizugs oder Wechsels eines Unterakkordanten aufrecht zu erhalten. So 
wäre beispielsweise denkbar, das bestehende Outsourcing-Setup durch Anpassung der Dienstleistun-
gen (bspw. Auswahl anderer Datencenter-Regionen mit anderen [wesentlichen] Unterakkordanten des 
Dienstleisters) aufrecht zu erhalten. 
 
Rz 33 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 
 

Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig über hat den Beizug oder Wechsel von Unter-
akkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, von seiner Genehmigung abhängig zu ma
chen informiert wird, und damit die Möglichkeit hat diesem zu widersprechen oder andere geeig-
nete Massnahmen zu treffen, bis hin zur geordneten Beendigung des Outsourcings das Outsour
cing gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden. Werden solche Unterakkordanten beigezogen, sind 
ihnen die Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters, die zur Erfüllung dieses Rundschrei-
bens erforderlich sind, zu überbinden. 

 

3. Rz 18 (Auswahl des Dienstleisters) 

Es wird niemand bestreiten, dass der Dienstleister prinzipiell das Recht hat, Unterakkordanten für die 
Leistungserbringung beizuziehen. Der Beizug oder Wechsel eines Unterakkordanten und dessen mög-
liche Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmen und Dienstleister werden in Rz 
33 geregelt. Diese Regelung erscheint uns als ausreichend und abschliessend. Eine zusätzliche expli-
zite Erwähnung des Unterakkordanten in Rz 18 kann indes dazu führen, dass das Unternehmen beim 
Entscheid über das Outsourcing zusätzliche Anforderungen prüft, die über Rz 33 hinausgehen, oder 
sich gar in der Pflicht sieht, Vertragsverhandlungen mit dem Unterakkordanten selbst führen zu müssen 
resp. mit diesem direkt Verträge abzuschliessen. Dies ist unnötig, systemwidrig und greift in die Ver-
tragsautonomie des Dienstleisters ein. 
 
Die vorgeschlagene Regelung hat unseres Erachtens zudem einen Perspektivenwechsel zur Folge und 
führt so zu weiteren Verpflichtungen, welche in Anbetracht der Regelungen in Rz 33 unnötig sind: Der 
bisherige Wortlaut («Möglichkeiten und Folgen eines Wechsels») bezieht sich auf die Planung von Exit-
Strategien des Unternehmens bereits zum Zeitpunkt der Auswahl des Dienstleisters (es geht um die 
Planung eines Wechsels des Dienstleisters auf Initiative des Unternehmens). Demgegenüber ist die 
Perspektive beim vorgeschlagenen neuen Wortlaut eine andere: Neu geht es darum, welche Vorkeh-
rungen das Unternehmens beim Eintritt eines bestimmten Ereignisses auf Seiten des Dienstleisters zu 
treffen hat (Wechsel eines Unterakkordanten durch den Dienstleister). Die FINMA führt damit einen 
neuen «Trigger Event» ein. Der Wechsel eines Unterakkordanten könnte zwar im Einzelfall tatsächlich 
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einen solchen «Trigger Event» darstellen, welcher das Unternehmen zu einem Wechsel bewegt (oder 
zwingt), hat aber mit der eigentlichen Exit-Strategie und deren Planung zum Zeitpunkt der Auswahl 
(«Folgen eines Wechsels») nichts zu tun. Dieser Perspektivenwechsel scheint weder nützlich noch 
sinnvoll. 
 
Der Unterakkordant hat naturgemäss keine direkte vertragliche Beziehung zum Unternehmen und kann 
gegenüber dem Unternehmen nicht zusätzlich zum Dienstleister Gewähr für eine dauerhafte Leistungs-
erbringung bieten. Es obliegt dem Dienstleister, den beizuziehenden Unterakkordanten vertraglich zur 
Gewähr seiner spezifischen Leistungserbringung zu verpflichten und dem Unternehmen zu ermögli-
chen, dies bei Bedarf zu überprüfen. 
 
Rz 18 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 
 

Ferner sind beim Entscheid über das Outsourcing und bei der Auswahl des Dienstleisters die 
Möglichkeiten und Folgen eines Wechsels des Dienstleisters oder gegebenenfalls dessen Unter
akkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, zu berücksichtigen. Der Dienstleister und die 
Unterakkordanten haben hat Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung zu bieten. 

 

4. Rz 18.1 (Rückführung) 

Der erste Satz ist sinnvoll. Er definiert eine wichtige und nachvollziehbare Anforderung abschliessend. 
Der zweite Satz erweckt den Eindruck diese Anforderung zu konkretisieren. Eine geordnete Rückfüh-
rung oder Übertragung auf einen anderen Dienstleister kann jedoch ohnehin nicht stattfinden, wenn der 
bisherige Dienstleister die Dienstleistung nicht bis zur Rückführung oder Übertragung erbringt. Entspre-
chend ist es üblich, dass sich Unternehmen dies vertraglich versprechen lassen, z.B. durch genügend 
lange (ggf. asymmetrische) Kündigungsfristen oder Optionen auf Übergangsfristen, allenfalls verbun-
den mit Beendigungsdienstleistungen (sog. "Termination Assistance"). Eine Konkretisierung im zweiten 
Satz erscheint deshalb nicht nötig und es wird vorgeschlagen, den zweiten Satz zu streichen. 
 
Ein Anbieter muss in der Lage sein, Outsourcing-Angebote an die technologischen Möglichkeiten und 
die Marktsituation anpassen zu können. Ein Unternehmen hat bei der gehörigen Auswahl der Outsour-
cing-Dienstleistung die möglichen Limitationen und Risiken, die sich aus standardisierten Angeboten 
ergeben könnten, in die Bewertung miteinzubeziehen. Mit dem Begriff der «unveränderten» Erbringung 
der Dienstleistung werden dem Dienstleister aber indirekt Pflichten auferlegt, die er im Einzelfall nicht 
erfüllen kann. Ein konkretes Angebot während einer (möglicherweise sehr langen) Übergangsphase für 
jedes betroffene Unternehmen unverändert belassen zu müssen, kann den Anbieter zwingen, seine 
Outsourcing-Dienstleistung in etlichen Versionen parallel zu erbringen. Sollte am zweiten Satz festge-
halten werden, wird vorgeschlagen, das Wort «unverändert» zu streichen sowie zum Schluss des Sat-
zes «möglich ist» durch «abgeschlossen ist» zu ersetzen (andernfalls könnte die Dienstleistung sofort 
beendet werden, wenn die blosse Möglichkeit einer Rückführung/Übertragung festgestellt wird).  
 
Rz 18.1 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 
 

Die geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion oder die Übertragung auf einen anderen 
Dienstleister muss sichergestellt sein. Der bisherige Dienstleister muss so lange verpflichtet blei
ben, die Dienstleistung unverändert zu erbringen, bis eine Rückführung oder eine Übertragung 
auf einen anderen Dienstleister möglich ist. 
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Wir danken Ihnen im Voraus dafür, dass Sie unsere Anregungen in geeigneter Weise bei der definitiven 
Formulierung des neuen Rundschreibens berücksichtigen. 
 
 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und weitere Diskussionen zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüsse 

 

      
Christian Laux      Alexander Hofmann 
Partner       Partner 
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Datum: 12. Juli 2019 

Unser Zeichen: STH/TDC 

 

 

Anhörung Kleinbankenregime; Teilrevision diverser Rundschreiben 

Sehr geehrter Herr Bösiger 

Gerne nehmen wir an der Anhörung bezüglich Teilrevision diverser Rundschreiben im 

Rahmen des Kleinbankenregimes teil. PEQ GmbH ist eine externe Prüfgesellschaft, wel-

che seit 15 Jahren bei verschiedenen Banken (der Kategorie 4 und 5) und Effektenhänd-

lern als Interne Revision agiert. Es ist uns ein Bedürfnis aus Sicht des Prüfers und insbe-

sondere auch als Interne Revision zu den diversen geplanten Anpassungen in den 

FINMA-Rundschreiben unsere Sicht darzulegen und entsprechend konstruktive Vor-

schläge zu unterbreiten. Das Kleinbankenregime befürworten wir sehr, dieses soll jedoch 

in der Praxis spürbare Erleichterungen für die Finanzinstitute bringen ohne gleichzeitig 

erhöhte Risiken einzugehen. 

Nachfolgend unsere Stellungnahme: 

FINMA-RS 17/1 „Corporate Governance – Banken“ 

Eine zentrale Anpassung in diesem Rundschreiben betrifft die Umbenennung des Rah-

menkonzepts für das institutsweite Risikomanagement in neu Risikopolitik und Grund-

züge des institutsweiten Risikomanagements. In der Tat handelt es sich dabei sicher nicht 

um eine sehr substantielle Anpassung sondern eher um eine Korrektur einer in der Ver-

gangenheit nicht geglückten Übersetzung aus dem Englischen. Die Auswirkungen dieser 

Änderung dürften jedoch hinsichtlich Arbeits- und Kostenaufwand nicht zu unterschätzen 

sein. Die Finanzinstitute sind in den vergangenen zwei Jahren den Anforderungen des 

FINMA Rundschreibens 17/1 nachgekommen und haben ein Rahmenkonzept für das in-

stitutsweite Risikomanagement erlassen und ihre Regelwerke entsprechend darauf abge-

stimmt. In einzelnen Fällen hat die FINMA sogar verlangt, den Begriff „Rahmenkonzept 

für das institutsweite Risikomanagement“ in das Organisations- und Geschäftsreglement 

des betreffenden Instituts aufzunehmen. Eine Anpassung der Terminologie im FINMA 

Rundschreiben 17/1 würde deshalb einen unverhältnismässigen administrativen Aufwand 

und damit verbundene Kosten bedeuten, um einer neuen Formalie nachzukommen. Wir 
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schlagen deshalb vor, die Anpassungen bezüglich der Änderung der Terminologie nicht 

zu vollziehen.  

In Rz 92 betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Internen Revision wird 

als Erleichterung vorgeschlagen, dass die Interne Revision von Banken im Kleinbanken-

regime die Risikobeurteilung neu alle zwei Jahre durchführen kann, sofern sich das Risi-

koprofil des Instituts nicht wesentlich verändert hat. Diese Anpassung steht im Wider-

spruch zu den Ausführungen unter Rz 89, in welcher festgelegt ist, dass die Arbeit der 

Internen Revision sich nach den Internationalen Standards for Professional Practice of 

Internal Auditing des Institute of Internal Auditors (IIA) zu richten hat. Im IIA Standard 

2010 Planung ist unter den Erläuterungen 2010.A1 Folgendes ausgeführt: Die Prüfungs-

planung der Internen Revision muss auf Basis einer dokumentierten Risikobeurteilung 

erfolgen, die mindestens einmal pro Jahr durchzuführen ist…“. Die vorgeschlagene An-

passung bringt weder einen Nutzen noch Kosteneinsparungen für die Bank, da die Interne 

Revision dazu verpflichtet ist, die IIA Standards einzuhalten und somit unabhängig von 

der vorgeschlagenen Erleichterung jährlich eine Risikobeurteilung durchführen muss. 

Auf die vorgeschlagene Anpassung in Rz 92 kann deshalb verzichtet werden. 

FINMA-RS 08/21 „Operationelle Risiken - Banken“ 

Die Anpassungen in diesem Rundschreiben sind zu begrüssen. Die vorgeschlagene neue 

Rz 2.1 sollte dahingehend ausformuliert werden, dass klar verständlich wird, was mit 

Beschränkung der Umsetzung der Anforderungen im Anhang 3 auf die Rz 3 erfasst ist. 

Konkret wäre auszuführen, ob somit die nachfolgenden Randziffern im Anhang 3 für 

Banken im Kleinbankenregime obsolet würden.  

Übrige FINMA-RS 

Zu den übrigen FINMA-RS, welche von der Anhörung betroffen sind, haben wir keine 

Anpassungsvorschläge zu machen. Die Anpassungen scheinen uns zweckmässig. Wie-

weit diese jedoch wirklich eine Entlastung für die Banken im Kleinbankenregime mit sich 

bringen, wird die Zukunft weisen. 

Freundliche Grüsse 

PEQ GmbH 

Stephan Heinimann Tatjana Del Conte  
geschäftsführender Gesellschafter Prokuristin 

  



 

 

Schweizerische Bankiervereinigung 

Association suisse des banquiers  

Associazione Svizzera dei Banchieri 

Swiss Bankers Association 

 Aeschenplatz 7 

Postfach 4182 

CH-4002 Basel 

 

 +41 61 295 93 93 

office@sba.ch 

www.swissbanking.org 

1 / 17 

 

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) 

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) 

Bundesgasse 3 

3011 Bern 

 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

Martin Bösiger 

Laupenstrasse 27 

3003 Bern 

 

 

Per Mail zugestellt an: vernehmlassungen@sif.admin.ch 

 martin.boesiger@finma.ch  

 

 

 

Basel, 19. Juni 2019 

A.098  |  MST + RKU  |  +41 61 295 92 26 

 

Stellungnahme der SBVg zur Anpassung der Verordnung über die Eigenmittel  

und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (ERV) sowie zur Teilrevision  

diverser Rundschreiben im Zuge der Umsetzung des Kleinbankenregimes  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf die am 5. April 2019 eröffnete Vernehmlassung zur Anpassung der  

Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (ERV)  

sowie auf die Anhörung zur Teilrevision diverser FINMA-Rundschreiben.  

 

Wir bedanken uns bestens für die Konsultation in diesen für die Finanzbranche sehr wichtigen  

Angelegenheiten. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr und unterbreiten 

Ihnen nachfolgend unsere Anliegen. 

 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf die Aspekte «Kleinbankenregime» und «Wohnrendite-

liegenschaften». Für den Teil «Too Big to Fail» verweisen wir auf die separaten Stellungnahmen 

unserer Mitgliedsinstitute. 
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A. Kleinbankenregime 

Bekanntlich hat in den vergangenen Monaten ein intensiver Austausch zwischen den Behörden  

und unserer Arbeitsgruppe stattgefunden. Für den frühzeitigen Einbezug unserer Vereinigung 

und den konstruktiven Dialog möchten wir uns an dieser Stelle erneut ausdrücklich bedanken. 

 

 

I. Anpassung der Eigenmittelverordnung (ERV) 

 

Art. 47b Abs. 1 lit. a: Kalibrierung der Leverage Ratio für Institute der Aufsichtskategorie 4 

Aus Sicht der SBVg ist auf eine Verschärfung der Leverage Ratio als Eintrittskriterium in das 

Kleinbankenregime für Institute der Aufsichtskategorie 4 zu verzichten und am Schwellenwert  

von 8 Prozent festzuhalten. Auch die FINMA ist der Auffassung, dass die Eintrittskriterien für  

den Pilot-Betrieb unverändert, also mit einer Schwelle für die vereinfachte Leverage Ratio von 8 

Prozent für die Aufsichtskategorien 4 und 5, in das permanente Kleinbankenregime zu überführen 

sind (vgl. FINMA-Erläuterungsbericht, S. 8). 

 

Ökonomisch lassen sich die 8 Prozent motivieren als Zusammensetzung aus 3 Prozent gemäss 

«Schweizer Leverage Ratio Anforderung an alle Banken» und einem Zuschlag von 5 Prozent  

gemäss «Gone Concern Anforderungen für G-SIB» (vgl. TBTF-Regulierung Schweiz). Zusätzlich 

ist zu berücksichtigen, dass für den Eintritt in das Kleinbankenregime auch eine Übererfüllung der 

Liquiditätsanforderungen vorgesehen ist. Insbesondere sollte das Kleinbankenregime auch als 

Beitrag an die Verbesserung der Systemstabilität gesehen werden, indem ein Anreiz zur dauer-

haften Einhaltung hoher Leverage Ratios geschaffen wird (zusätzliches Kapital zur Erhöhung der 

Widerstandskraft).  

 

Die Argumentation des SIF stellt zu wenig in Rechnung, dass es sich bei den vorgesehenen  

Elementen im Kleinbankenregime nicht um Entlastungen handelt, die in substantieller Weise die 

Systemstabilität in Frage stellen bzw. gefährden. Neben dem Verzicht auf die Berechnung risiko-

gewichteter Kapitalquoten profitieren qualifizierende Institute insbesondere von Vereinfachungen 

im qualitativen Bereich (Operationelle Risiken, Outsourcing und Corporate Governance).  

 

Zudem fehlt eine überzeugende Argumentation, weshalb beim Eintrittskriterium der Leverage  

Ratio eine Fallunterscheidung zwischen den Aufsichtskategorien 4 und 5 erforderlich sein soll. 

Banken der Aufsichtskategorie 5 können durchaus höhere Risiken aufweisen als jene der  

Kategorie 4. Eine unterschiedliche Höhe beim Eintrittskriterium der Leverage Ratio, um den  

wegfallenden Eigenmittelpuffer zu kompensieren, wäre nicht notwendigerweise risikoorientiert. 

Wir weisen darauf hin, dass die FINMA die Möglichkeit haben wird, die Voraussetzungen nach 

Art. 47b ERV zu verschärfen, falls sie mittels vereinfachter Berechnung der Bilanzqualität einen 

übermässigen Aufbau entsprechender Risiken feststellt. Zudem kann die FINMA Institute  

auf der Basis von konkreten Anhaltspunkten für «besonders hohe Risiken» ausschliessen. 
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wir einen konsequenten Ersatz des Begriffes auch in den Randziffern 41, 43, 45, 46, 71 und 103 

vor. 

 

 

 FINMA-Rundschreiben 15/2 «Liquiditätsrisiken – Banken» 

 

Rz. 76: Stresstests für unterschiedliche Zeiträume  

Gemäss Randziffer 76 des FINMA-Rundschreibens «Liquiditätsrisiken – Banken» haben kleine 

Banken «Stresstests für unterschiedliche Zeiträume» durchzuführen. Nach unserer Auffassung 

würde eine solche Anforderung zu weit führen und nur bedingt einen Zusatznutzen stiften. Zudem 

scheinen nicht alle IT-Provider solche Analysen zu unterstützen. Wir beantragen deshalb,  

Regime-Banken und idealerweise sämtliche Institute der Aufsichtskategorien 4 und 5 von der  

Berücksichtigung unterschiedlicher Berechnungszeiträume zu entbinden. 

 

 

 FINMA-Rundschreiben 18/3 «Outsourcing – Banken und Versicherungen» 

 

Allgemein 

Der Verzicht auf das Erfordernis der vorgängigen Genehmigung des Beizugs oder Wechsels  

wesentlicher Unterakkordanten stellt bei gleichbleibendem Schutzniveau für die Banken eine 

wichtige Erleichterung in der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Rundschreibens 

durch die Banken dar.  

 

Ein Teil der vorgeschlagenen Änderungen kann jedoch dahingehend interpretiert werden, dass 

darüber hinaus Mehraufwendungen notwendig werden. Es wird deshalb vorgeschlagen keine 

weiteren Pflichten und Administrationsaufwendungen einzuführen. 

 

Rz. 18: Auswahl, Instruktion und Kontrolle des Dienstleisters 

Die Banken führen bereits heute aufwändige Prozesse, um sicherzustellen und zu  

dokumentieren, dass ein Wechsel eines Dienstleisters inklusive seiner Unterakkordanten  

möglich ist. Die hier eingefügten Änderungsvorschläge könnten dahingehend interpretiert werden, 

dass eine Prüfung eines wesentlichen Unterakkordanten von zusätzlichen Anforderungen  

abhängig zu machen ist. Dies führt zu erheblicher Mehrarbeit. Zudem hat der Dienstleister selbst 

sicherzustellen, dass Unterakkordanten in Übereinstimmung mit den geltenden vertraglichen 

Bestimmungenausgewechselt werden.  

 

Aus den vorgenannten Gründen sollte auch die Prüfung der Frage, ob die wesentlichen  

Unterakkordanten Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung bieten, nicht den Banken  

auferlegt werden. Der Dienstleister allein entscheidet über Auswahl und den Wechsel der Unter-

akkordanten und hat die direkte Vertragsbeziehung zu diesen. Die diesbezügliche  

Verantwortung des Dienstleisters ist bereits in Randziffer 33 geregelt, unter anderem auch  
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B. Renditeliegenschaften 

In der Medienmitteilung zur ERV-Revision vom 5. April 2019 ist festgehalten, dass das EFD/SIF 

dem Bundesrat beantragen wird, der Selbstregulierung den Vorzug zu geben, sollten «die  

Banken Hand für eine mindestens ebenso wirksame, durch die FINMA genehmigte Verstärkung 

der bisherigen Selbstregulierung bieten». Wir erlauben uns deshalb, unsere Ausführungen  

zur Anpassung der ERV mit der von der SBVg vorgeschlagenen Verschärfung der  

Selbstregulierung in Relation zu setzen.  

 

 

I. Grundzüge der beiden Regulierungen 

 

Die zentralen Stossrichtungen der Selbstregulierung sowie der ERV-Revision lauten wie folgt: 

 

Selbstregulierung («Mindestvorgaben») 

• Die Revision zielt auf verstärkten Eigenkapitaleinsatz des Kreditnehmers und eine raschere 

Rückführung der Belehnung im Rahmen der Finanzierung von Renditeobjekten. 

• Bei Hypothekarfinanzierungen von Renditeobjekten beträgt der Mindestanteil an  

Eigenmitteln am Belehnungswert 25%. Eine allfällige Differenz zwischen höherem  

Kaufpreis (bzw. höheren Anlagekosten) und tieferem Belehnungswert ist vollständig  

aus Eigenmitteln zu finanzieren («Niederstwertprinzip»).  

• Bei Renditeobjekten ist die Hypothekarschuld innert maximal 10 Jahren auf zwei Drittel des  

Belehnungswertes der Liegenschaft zu amortisieren. 

• Die im Glossar der «Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfand- 

gesicherter Kredite» enthaltene Definition des Begriffs «Renditeobjekt» gilt auch für die  

Zwecke der «Mindestvorgaben». Hingegen wird präzisiert, dass die Klassifizierung einer  

Immobilie als Renditeobjekt unabhängig der Rechtsform des Schuldners sowie der Höhe des 

Belehnungswertes erfolgt.  

 

ERV-Revision («Erhöhung der Risikogewichte») 

• Der Bundesrat schlägt vor, durch eine Anpassung der Risikogewichte die Eigenmittel- 

unterlegung für grundpfandgesicherte Kredite für Wohnrenditeliegenschaften im Inland mit 

Belehnungsgrad von über zwei Drittel des Verkehrswerts zu erhöhen.  

• Neu soll zwischen «selbstgenutzten Wohnliegenschaften» und «Wohnrenditeliegenschaften»  

differenziert werden. Konkret werden die Risikogewichte im Standardansatz (ERV Anhang 3) 

für die Tranchen mit Belehnungsgrad über zwei Drittel des Verkehrswertes um den Faktor 

2,15 erhöht. 

• Am heutigen Tranchenansatz und den bestehenden Verkehrswert-Tranchen wird  

festgehalten. 
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II. Definition «Wohnrenditeliegenschaft» 

 

Nach Art. 72 Abs. 1bis ERV sind selbstgenutzte Wohnliegenschaften «Wohnliegenschaften,  

die mehrheitlich vom Kreditnehmer selbst genutzt werden». Art. 72 Abs. 1ter ERV wiederum  

definiert Wohnrenditeliegenschaften als «Wohnliegenschaften, die nicht mehrheitlich durch den  

Kreditnehmer selbst genutzt», sondern mehrheitlich zu Wohnzwecken vermietet werden. Damit 

weichen die von den Behörden vorgenommenen Definitionen erheblich von jenen im Glossar der 

«Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite» ab.  

 

Die im Hypothekargeschäft tätigen Institute orientieren sich heute weitgehend an genannten  

Grundpfandrichtlinien, verfügen aber über einen gewissen und in Anbetracht der historisch  

gewachsenen Kreditvergabepraxen auch erforderlichen Spielraum hinsichtlich der Klassifizierung 

einer Immobilie als selbstgenutztes Wohneigentum oder Renditeobjekt. Die vorgeschlagene  

Regelung in Art. 72 Abs. 1-1quarter ERV würde deshalb einen materiell bedeutenden Eingriff in  

die Geschäftstätigkeit der Banken bedeuten. 

 

Zudem stellt die vorgeschlagene Definition von Wohnrenditeliegenschaften einseitig auf das  

Kriterium der Nutzung des Objekts ab, während der eigentliche «Renditecharakter» eines Objekts 

kaum berücksichtigt wird, was zu neuen Abgrenzungsproblemen führen würde (z.B. fehlende 

Nachvollziehbarkeit bei Nutzungswechsel). 

 

Darüber hinaus impliziert der in Art. 72 Abs. 1ter ERV verwendete Begriff «mehrheitlich», dass  

einzelne «buy-to-let»-Wohnungen (z.B. vermietete Eigentumswohnungen) ebenfalls als  

«Wohnrenditeliegenschaften» klassifiziert werden sollen, was aus unserer Sicht nicht mit dem 

Basler Standard vereinbar ist. «Basel III Final» gibt in der Definition von Wohnrenditeliegen-

schaften («income producing real estate», IPRE) beispielsweise keine Mindestanzahl von 

Wohneinheiten an, vielmehr wird die Bedeutung der Mieteinnahmen (in Relation zum übrigen  

Einkommen des Schuldners) für die Risikomessung betont: «The primary source of these cash 

flows would generally be lease or rental payments or the sale of the asset.» Die Bedingung,  

wonach Wohnrenditeliegenschaften «materially depend on cash flows generated by property» 

(vgl. Randziffern 67-68), sehen wir bei klassischen «buy-to-let»-Wohnungen als nicht erfüllt an, 

da die Kreditverpflichtungen durch das bzw. die weiteren Einkommen der Schuldner gedeckt  

werden können. 

 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass die Behörden im Erläuterungsbericht (S. 20) eine weitere 

Änderung der Definition des Begriffs «Wohnrenditeliegenschaften» – basierend auf den  

Resultaten der «Quantitative Impact Study» (QIS) – zumindest nicht ausschliessen. Die Umset-

zung eines «Zwischenschritts» mit derart weitreichenden Implikationen für die Klassifizierungs-

praxis und Vertriebsführung (Kredithandbücher, Weisungen, Ausbildung) der Banken und die  

zugrunde liegende IT-Infrastruktur erachten wir mit Blick auf die sich abzeichnende Inkraftsetzung 

von Basel III Final in den kommenden Jahren als unverhältnismässig und einen Verstoss gegen 

das Prinzip der Proportionalität (vgl. I.4). 

 



 

 

 15 / 17 

III. Risikogewichte 

 

Gemäss Erläuterungsbericht soll mit der Anpassung der ERV eine «vorgezogene Umsetzung der 

von Basel III Final vorgesehenen Risikogewichtung» erfolgen. Werden allerdings die in der ERV 

neu vorgeschlagenen Risikogewichte einschliesslich der Zuschlagsfaktoren (66,6% bis 80% mit  

Risikogewicht 161% bzw. >80% Belehnungsgrad mit Risikogewicht 215%) mit den Basler  

Vorgaben verglichen, so lässt sich feststellen, dass die Behörden die jeweils konservativsten  

Faktoren und keineswegs einen angemesseneren Durchschnittswert gewählt haben  

(vgl. rote Pfeile in der Grafik). 

 

 
 

Mit dem vorgesehenen Faktor von 2,15 liegen Tranchen mit einem Belehnungsgrad von etwa 

über zwei Dritteln fast immer über «Basel III Final», nur in zwei Punkten (LTV 82 und LTV 91)  

entsprechen die ERV-Risikogewichte exakt den Basler Vorgaben. Es scheint deshalb, als wäre 

die neue Risikogewichtsfunktion als Annäherung durch genannte Punkte gelegt worden, was zum 

Gewichtungsfaktor von 2,15 geführt hat. 

 

 

IV. Wirksamkeit 

 

Die ERV-Revision führt zwar zu erhöhten Kapitalkosten, nicht aber zwingend zu einer  

Beschränkung der Kreditvergabe durch die auf dem Hypothekarmarkt tätigen Banken.  

Möglicherweise wird das Angebot nur auf Banken mit freien Reserven (Eigenmittel und Liquidität) 

verschoben. Die Behörden weisen im Erläuterungsbericht zurecht daraufhin, dass die Banken 

derzeit freiwillig Kapitalreserven halten, welche sowohl das bestehende regulatorische Minimum 
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als auch die vorgesehenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen übersteigen (vgl. S. 24).  

Zudem dürften sich die entsprechenden Zusatzkosten nur partiell auf die Hypothekarnehmenden 

überwälzen lassen. 

 

Ferner ist zu beachten, dass die von den Behörden vorangetriebene ERV-Revision bzw.  

die vorgeschlagene Erhöhung der Risikogewichte sich «nicht auf alle Banken in der Schweiz 

gleichermassen» auswirken würde (vgl. Erläuterungsbericht, S. 23). Die staatliche Massnahme 

wirkt insbesondere auf Standardansatzbanken, welche einen Anteil von 44 Prozent des  

Hypothekarmarktes verantworten. Auf Banken mit IRB-Ansatz (50% des Hypothekarmarktes) 

würde eine Erhöhung der Risikogewichte nur indirekt über den Output Floor wirken. Schliesslich 

würde die ERV-Verschärfung auf «besonders sichere» Institute im Kleinbankenregime keine  

Anwendung finden, da jene aufgrund der Übererfüllung regulatorischer Kennzahlen (Leverage 

Ratio und Liquidity Coverage Ratio) keinen RWA-Anforderungen mehr unterliegen. Derzeit  

nehmen 68 Institute mit einem Anteil von 6 Prozent am Hypothekarmarkt am Pilot des  

Kleinbankenregimes teil. 

 

Die von der SBVg erarbeitete Revision der «Richtlinien betreffend Mindestanforderungen  

bei Hypothekarfinanzierungen» dürfte «per Konstruktion» zielgerichteter wirken als die von den 

Behörden vorgeschlagene Erhöhung der Risikogewichte, da sie alle Banken erfasst und die  

Hypothekarkreditnehmer dazu veranlassen würde, einen höheren Eigenkapitalanteil zu leisten 

und die Hypothekarschuld rascher abzubauen. Da sich dadurch auch die Rendite im Verhältnis 

zum eingesetzten Eigenkapital verringern würde, dürften Wohnrenditeliegenschaften  

insbesondere in den Augen von Privatinvestoren an Attraktivität verlieren. Mittelfristig  

würde sich die Verschärfung der Selbstregulierung aufgrund von Erhöhungen auch auf  

bestehende Hypothekarkredite auswirken. 

 

 

V. Implementierungskosten 

 

Für Standardansatzbanken wäre die Erhöhung der Risikogewichte für Wohnrenditeliegenschaften  

mit erheblichen Umsetzungskosten verbunden. Dieser fällt insbesondere durch die neu  

erforderliche Unterscheidung zwischen Finanzierungen für «selbstgenutzte Wohnliegenschaften» 

bzw. «Wohnrenditeliegenschaften – sowohl für das Neugeschäft als auch den Bestand – in den 

IT-Systemen an. Die Differenzierung zwischen den Objekten würde darüber hinaus insofern  

erschwert, als die neu vorgeschlagenen Definitionen in Art. 72 Abs. 1–1quater ERV von jenen  

aus dem Glossar der SBVg-Grundpfandrichtlinien abweichen. 

 

Auch die IRB-Banken würden sich zu nicht unerheblichen technischen Anpassungen gezwungen 

sehen. So etwa müsste im Rahmen der RWA-Kalkulation gemäss Standardansatz (Output-Floor) 

neuerdings ebenfalls zwischen Bestand und Neugeschäft sowie in der Kategorie «selbst- 

genutztes Wohneigentum» («self occupied real estate», SORE) zwischen «selbstbewohnt» und  

«vermietet» differenziert werden. 
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Die Implementierung der Selbstregulierung wäre insofern erheblich «kostengünstiger», als  

aufgrund des begrenzten Geltungsbereichs (Neugeschäft und Erhöhungen) keine Anpassung 

hinsichtlich des Bestands erforderlich wäre und an der bisherigen Unterscheidung zwischen 

SORE und IPRE festgehalten werden könnte. Zusätzlich stellt eine Revision der «Mindest- 

vorgaben» gerade auch mit Blick auf die von den Behörden geltend gemachten Dringlichkeit  

einer «Gegenmassnahme» die zielführendere Lösung dar. 

 

 

 

*** 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Kommentare und Anliegen. Für  

allfällige Rückfragen oder eine vertiefte Erörterung unserer Stellungnahme stehen wir Ihnen 

selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Bankiervereinigung 

 

 

       
 

Dr. Philipp Halbherr  

Mitglied der Geschäftsleitung  

Leiter Retail Banking und Capital 

Markets 

Dr. Markus Staub  

Mitglied der Direktion  

Leiter Prudenzielle Regulierung 
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Kleinbankenregime; Teilrevision diverser FINMA-Rundschreiben; Anhörung: 18/3 „Outsourcing – 
Banken und Versicherer“ 

Eingabe der swissICT zur laufenden Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bösiger 

 

Wir nehmen Bezug auf die Einladung zur Anhörung zur Teilrevision verschiedener FINMA Rundschreibens 

im Zusammenhang mit dem Kleinbankenregime. Diese Eingabe beschränkt sich auf eine Stellungnahme 

zu den geplanten Änderungen im Rundschreiben 2018/3 "Outsourcing - Banken und Versicherer". Namens 

der swissICT reichen wir hiermit unsere Positionen zu den vorgeschlagenen Änderungen in den Rz. 18, 

18.1. sowie 33 dieses Rundschreibens ein und bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 

1. Legitimation und Betroffenheit 

 swissICT ist ein im Jahr 2000 durch die Fusion zweier Verbände - Schweizerische Vereinigung für 

Datenverarbeitung (SVD, gegründet 1968) und Wirtschaftsinformatik-Fachverband (WIF, gegründet 

1955) - gegründeter Verband und vertritt ICT-Anbieter, -Anwender sowie -Fachkräfte in der Schweiz. 

Mit 3‘000 Mitgliedern ist swissICT der primäre Repräsentant des ICT-Werkplatzes Schweiz und der 

grösste Fachverband der Branche. 

 Viele swissICT Mitglieder sind vom Rundschreiben 2018/3 "Outsourcing – Banken und Versicherer" 

sowie der anstehenden Teilrevision direkt betroffen, sei es als Anwender von ICT-Leistungen 

(regulierte Banken und Versicherungen) oder als Anbieter von ICT-Dienstleistungen an regulierte 

Unternehmen, welche häufig in Form von klassischem IT-Outsourcings oder mithilfe von Cloud-

Computing Technologien erbracht werden. 

 Die Stellungnahme beschränkt sich entsprechend auf jene Punkte, welche für alle betroffenen 

Mitglieder von swissICT relevant und kritisch sind, also sowohl für Anbieter wie für Anwender.  



 

2. Vernehmlassung 

 Grundsätzliches 

 swissICT begrüsst die Bestrebungen der FINMA, die Zusammenarbeit zwischen Anbietern und 

Nutzern von Outsourcing Angeboten zu optimieren und schlankere Prozesse zu unterstützen. Mit 

dem Wegfall des Erfordernisses einer vorgängigen Genehmigung des Beizugs oder des Wechsels 

von Unterakkordanten wird die Arbeit der Marktteilnehmer erleichtert ohne dabei die regulatorisch 

zu Recht geforderten Kontrollen zu unterwandern.  

 Die aktuelle Formulierung der vorgeschlagenen Änderungen könnten jedoch im Gegenteil zu neuen 

Pflichten und grösserem inhaltlichen wie administrativen Aufwand führen. 

 Zu Rz 18 (Auswahl des Dienstleisters) 

 Der Dienstleister hat prinzipiell das Recht Unterakkordanten beizuziehen. Der Beizug oder Wechsels 

eines Unterakkordanten und dessen mögliche Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis zwischen 

Unternehmen und Dienstleister werden bereits in Rz 33 geregelt. Die explizite Erwähnung des 

Unterakkordanten in Rz 18 kann dazu führen, dass das Unternehmen beim Entscheid über das 

Outsourcing zusätzliche Anforderungen prüft, die über Rz 33 hinausgehen oder sich gar verpflichtet 

sieht, Vertragsverhandlungen mit dem Unterakkordanten selbst führen zu müssen, was unnötig und 

systemwidrig in die Vertragsautonomie des Dienstleisters eingreift. 

 Die vorgeschlagene Regelung führt unseres Erachtens zudem zu einem Perspektivenwechsel und 

somit zu weiteren Verpflichtungen, welche in Anbetracht der Regelungen in Rz 33 unnötig sind: Der 

bisherige Wortlaut («Möglichkeiten und Folgen eines Wechsels») zielt auf die Planung von Exit-

Strategien des Unternehmens bereits zum Zeitpunkt der Auswahl des Dienstleisters (es geht um die 

Planung eines Wechsels des Dienstleisters auf Initiative des Unternehmens). Der vorgeschlagene 

neue Wortlaut nimmt dagegen eine andere Perspektive ein: Er bestimmt, was das Unternehmen 

vorzukehren hat, wenn ein bestimmtes Ereignis auf Seiten des Dienstleisters eintritt (Wechsel eines 

Unterakkordanten durch den Dienstleister). Die FINMA führt damit einen «Trigger Event» für einen 

Wechsel des Dienstleisters ein. Der Wechsel eines Unterakkordanten könnte zwar im Einzelfall 

tatsächlich einen solchen «Trigger Event» darstellen, welcher das Unternehmen zu einem Wechsel 

bewegt (oder zwingt), hat aber mit der eigentlichen Exit-Strategie und deren Planung im Zeitpunkt 

der Auswahl («Folgen eines Wechsels») nichts zu tun. Dieser Perspektivenwechsel scheint weder 

nützlich noch sinnvoll an dieser Stelle. 

 Der Unterakkordant hat naturgemäss keine direkte vertragliche Beziehung zum Unternehmen. Er 

kann gegenüber dem Unternehmen nicht zusätzlich zum Dienstleister Gewähr für eine dauerhafte 

Leistungserbringung bieten. Es obliegt dem Dienstleister, den beizuziehenden Unterakkordanten 

vertraglich zur Gewähr seiner spezifischen Leistungserbringung zu verpflichten. 

 Rz. 18 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 

Ferner sind beim Entscheid über das Outsourcing und bei der Auswahl des Dienstleisters die 

Möglichkeiten und Folgen eines Wechsels des Dienstleisters oder gegebenenfalls dessen 

Unterakkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, zu berücksichtigen. Der Dienstleister und 

die Unterakkordanten haben hat Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung zu bieten. 



 

 Rz 18.1 (Rückführung) 

 Der erste Satz definiert eine wichtige und nachvollziehbare Anforderung abschliessend. Der zweite 

Satz erweckt den Eindruck, diese Anforderung zu konkretisieren. Eine geordnete Rückführung oder 

Übertragung auf einen anderen Dienstleister können jedoch ohnehin gar nicht stattfinden, wenn der 

bisherige Dienstleister die Dienstleistung nicht bis zur Rückführung oder Übertragung erbringt. 

Entsprechend ist es üblich, dass sich Unternehmen dies vertraglich versprechen lassen, z.B. durch 

genügend lange (ggf. asymmetrische) Kündigungsfristen oder Optionen auf Übergangsfristen, 

allenfalls verbunden mit Beendigungsdienstleistungen (sog. "Termination Assistance"). Eine 

Konkretisierung im zweiten Satz erscheint deshalb nicht nötig und es wird vorgeschlagen, den 

zweiten Satz zu streichen. 

 Es ist für einen Anbieter elementar, Outsourcing-Angebote laufend an die technologischen 

Möglichkeiten und die Marktsituation anpassen zu können. Mit dem Begriff der «unveränderten» 

Erbringung der Dienstleistung werden dem Dienstleister neue Pflichten auferlegt. Ein konkretes 

Angebot während einer (möglicherweise längeren) Übergangsphase für jedes betroffene 

Unternehmen unverändert zu belassen, kann den Anbieter zwingen, seine Outsourcing-

Dienstleistung in etlichen Versionen parallel zu erbringen. Sollte am zweiten Satz festgehalten 

werden, wird vorgeschlagen das Wort «unverändert» zu streichen sowie zum Schluss des Satzes 

«möglich ist» durch «abgeschlossen ist» zu ersetzen (andernfalls könnte die Dienstleistung sofort 

beendet werden, wenn die blosse Möglichkeit einer Rückführung/Übertragung festgestellt wird).  

 Rz 18.1 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 

 Die geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion oder die Übertragung auf einen anderen 

Dienstleister muss sichergestellt sein. Der bisherige Dienstleister muss so lange verpflichtet bleiben, 

die Dienstleistung unverändert zu erbringen, bis eine Rückführung oder eine Übertragung auf einen 

anderen Dienstleister möglich ist. 

 Rz 33 (Wesentliche Unterakkordanten) 

 Grundsätzlich wird begrüsst, dass vom bisherigen – oft unpraktikablen – Erfordernis einer 

vorgängigen Genehmigung wesentlicher Unterakkordanten abgesehen wird. 

 Die neu vorgeschlagene Regelung antizipiert aber nur eine (von verschiedenen) möglichen 

Handlungsfolgen seitens des Unternehmens im Falle eines Beizug oder Wechsels eines 

Unterakkordanten, der wesentliche Dienstleistungen erbringt. Sie ist dadurch nicht mehr 

prinzipienbasiert. Dem Unternehmen stehen im Einzelfall regelmässig verschiedene Möglichkeiten 

offen, die neue oder geänderte Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Es stehen ein ganzer 

Strauss an weiteren Massnahmen organisatorischer, technischer oder vertraglicher Natur zur 

Verfügung um die Kontrolle über die ausgelagerten Dienstleistungen trotz eines (im Einzelfall 

ungewünschten) Beizugs oder Wechsels eines Unterakkordanten aufrecht zu erhalten. So wäre 

beispielsweise denkbar, das bestehende Outsourcing-Setup durch Anpassung der Dienstleistungen 

(bspw. Auswahl anderer Datencenter-Regionen mit anderen [wesentlichen] Unterakkordanten des 

Dienstleisters) aufrecht zu erhalten. 

 Rz 33 sollte deshalb wie folgt geändert werden: 



 

 Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig über hat den Beizug oder Wechsel von 

Unterakkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, von seiner Genehmigung abhängig zu 

machen informiert wird, und damit die Möglichkeit hat diesem zu widersprechen oder andere 

geeignete Massnahmen zu treffen, bis hin zur geordneten Beendigung des Outsourcings das 

Outsourcing gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden. Werden solche Unterakkordanten beigezogen, 

sind ihnen die Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters, die zur Erfüllung dieses 

Rundschreibens erforderlich sind, zu überbinden. 

 

 

Wir danken Ihnen im Namen unserer Mitglieder im Voraus dafür, dass Sie unsere Anregungen in 

geeigneter Weise bei der definitiven Formulierung des neuen Rundschreibens berücksichtigen. 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und weitere Diskussionen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

  
Thomas Flatt Christian Hunziker 
Präsident swissICT Geschäftsführer swissICT 
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Zusammenfassung 

 

Die Kantonalbanken nehmen zu den vorliegenden Revisionen (ERV und FINMA Rundschrei-

ben) differenziert wie folgt Stellung: 

 

Kleinbankenregime: 

- Die Kantonalbanken begrüssen die Absicht der Behörden, kleine Banken der Kategorien 

4 und 5 administrativ zu entlasten. Der zentrale Grundsatz der Proportionalität kann je-

doch nicht auf Kleinbanken beschränkt werden. Der Bundesrat und die FINMA sind an-

gehalten, angemessene regulatorische Vereinfachungen für Banken der Kategorien 3 und 

2 zu prüfen und zu realisieren. 

- Ebenso befürworten die Kantonalbanken die rechtliche Verankerung des Kleinbankenre-

gimes auf Stufe Bundesrats-Verordnung. Allerdings erachten sie die vorgesehenen Ein-

trittskriterien für das Kleinbankenregime als viel zu restriktiv. Unter der vorgeschlagenen 

Ausgestaltung qualifiziert keine Kantonalbank für das Kleinbankenregime. Für kleine Ban-

ken der Kategorien 4 und 5 ist eine einfache Leverage Ratio von mindestens 8 Prozent 

als Qualifikationskriterium ausreichend. Entsprechend fordern die Kantonalbanken den 

ersatzlosen Verzicht auf das zusätzliche Liquiditätskriterium (LCR von mind. 120 Prozent) 

sowie eine Senkung der Leverage-Ratio-Anforderung bei Kategorie-4-Banken von mind. 

9 auf mind. 8 Prozent. 

- Die wirksamste Entlastung betrifft Regulierungen, die noch nicht umgesetzt wurden. Der 

Fokus muss daher auf der Vermeidung unnötiger Belastungen durch zukünftige Regulie-

rungen (z.B. «Basel III final») liegen (sog. ex ante-Vereinfachungen). 

- Die im Zuge des Kleinbankenregimes von der Aufsichtsbehörde vorgeschlagenen Anpas-

sungen an einschlägigen FINMA-Rundschreiben werden von den Kantonalbanken be-

grüsst, wenngleich es punktuellen Anpassungs- und Klärungsbedarf gibt (vgl. Teil B). 

 

Renditeliegenschaften:  

- Die Kantonalbanken geben einer massvollen Anpassung der Selbstregulierung im Be-

reich der Wohnrenditeliegenschaften den Vorzug gegenüber einer Anpassung der Risi-

kogewichte in der ERV, dies unter der Voraussetzung, dass gleichwertige Massnahmen 

auch für andere Marktteilnehmer getroffen werden.  

- Zudem erachten wir eine vorgezogene Umsetzung von «Basel III final» im Bereich der 

Renditeliegenschaften angesichts der erst noch zu klärenden bzw. festzulegenden Defi-

nitionen und Risikogewichte von «Basel III final» als nicht zielführend.  

 

TBTF – Parent Banken:  

- Die Umsetzung der Gone-concern-Anforderungen in der aufsichtsrechtlichen Praxis wi-

derspricht der auf Verordnungsstufe beabsichtigten proportionalen Ausgestaltung der Re-

gulierung. In der Realität resultieren so praktisch identische Anforderungen für die 

Schweizer Töchter der beiden global systemrelevanten Grossbanken wie für die national 

systemrelevanten Banken. Die Kantonalbanken fordern, dass dem Proportionalitätsprin-

zip ausdrücklich auch in der aufsichtsrechtlichen Praxis Rechnung zu tragen ist und die 

Anforderungen bezüglich Gone-concern-Kapital in der ERV abschliessend geregelt sind. 
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A. Revision Eigenmittelverordnung (ERV)  

 

1. Kleinbankenregime 

 

1.1 Generelle Bemerkungen 

 

Eine proportionale Ausgestaltung der Finanzmarktregulierung ist seit jeher ein zentrales Anlie-

gen der Kantonalbanken. Proportionalität ist in einem ständig komplexer werdenden Regulie-

rungsumfeld aus unserer Sicht ein wichtiges Mittel zur Wahrung der Vielfalt auf dem Finanz-

platz und damit der Finanzmarktstabilität – einem übergeordneten Ziel der Finanzmarktregu-

lierung. Proportionalität entspricht daher einem wichtigen Regulierungsgrundsatz, welcher auf 

Stufe Verfassung vorgezeichnet ist und im Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) durch den 

Gesetzgeber konkretisiert wurde. In der Botschaft zum FINMAG ist dazu folgendes festgehal-

ten: «Es soll nur reguliert werden, soweit dies mit Blick auf die Ziele der Finanzmarktaufsicht 

nötig ist. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde hat dabei insbesondere die Kosten, die den Beauf-

sichtigten entstehen, die Auswirkungen auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu berücksichtigen. Dabei ist auch den 

unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten Rechnung zu tragen» 

(Botschaft zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, S. 2843). Dies 

bedeutet, dass nebst der Grösse auch die Komplexität, Struktur und das Geschäftsmodell der 

Banken bei der Ausgestaltung einer proportionalen Finanzmarktregulierung angemessen zu 

berücksichtigen sind. 

 

Aus diesen Gründen ist für uns klar, dass sich Proportionalität, richtig verstanden, nicht nur auf 

sogenannte «Kleinbanken» beschränken kann, sondern über alle Banken mit Blick auf deren 

Grösse, Komplexität, Strukturen und Geschäftsmodelle angewendet und umgesetzt werden 

muss. So wichtig die regulatorische Entlastung für kleine Banken ist, Proportionalität kann nicht 

auf diesen Aspekt reduziert werden. Das Kleinbankenregime ist insofern lediglich ein erster 

Schritt zu einer proportionalen Finanzmarktregulierung. Angemessene regulatorische Differen-

zierungen und Vereinfachungen sind auch für mittelgrosse Banken der Kategorie 3 gegenüber 

grösseren Banken wie auch von Kategorie-2-Banken gegenüber denjenigen der Kategorie 1 

vorzusehen. Die entsprechenden Differenzierungen sind möglichst einfach und wirksam aus-

zugestalten, ohne das übergeordnete Ziel der Finanzmarktstabilität zu beeinträchtigen. Der 

VSKB hat hierzu konkrete Vorschläge erarbeitet (vgl. Anhang).  

 

Die Kantonalbanken begrüssen im Grundsatz das Kleinbankenregime, da es ein wichtiges Ele-

ment einer proportionalen Finanzmarktregulierung ist. Gleichzeitig fordern sie den Bundesrat 

auf, wirkungsvolle Vereinfachungen und Möglichkeiten administrativer Entlastung auch für 

Banken der Kategorien 3 und 2 zu prüfen und umzusetzen (vgl. Anhang). 

 

An dieser Stelle möchten wir nochmals hervorheben, dass die regulatorische Entlastung dann 

am wirkungsvollsten und effizientesten ist, wenn die entsprechenden regulatorischen Vorga-

ben gar nicht erst implementiert werden müssen, die Vereinfachungen mithin also vor Einfüh-

rung einer neuen Regulierung (ex ante) festlegt und umgesetzt werden. Die Realisierung von 
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Vereinfachungen nach erfolgter Implementation von Regeln (ex post), worauf das Kleinban-

kenregime derzeit abzielt, sind dagegen oftmals wenig wirksam und ineffizient, da für ein Insti-

tut mit Aufwand und Kosten verbunden. Ein Rückbau von bereits implementierten Regulierun-

gen ist bisweilen kostspielig und senkt insofern den Netto-Nutzen einer Vereinfachung. Das 

scheint nach Rückmeldung der betroffenen Kantonalbanken auch beim aktuellen Kleinbanken-

regime der Fall zu sein. Der Fokus bei der Identifikation und Umsetzung von Vereinfachungen 

muss insofern auf zukünftigen Regulierungen (z.B. «Basel III final») liegen. Darin wird sich 

letztlich die Wirksamkeit des Kleinbankenregimes beweisen. 

 

Die wirksamsten Vereinfachungen betreffen Regulierungen, die noch gar nicht umgesetzt wur-

den. Der Fokus muss daher auf der Vermeidung unnötiger Belastungen durch zukünftige Re-

gulierungen (z.B. «Basel III final») liegen, d.h. die Identifikation und Realisierung von regulato-

rischen Vereinfachungen ex ante.  

 

 

1.2 Eintrittskriterien (Art. 47b VE-ERV) 

 

Eine wirkungsvolle regulatorische Entlastung kleiner Banken ist dringend notwendig. Die vor-

gesehenen oder bereits realisierten Vereinfachungen für alle Kleinbanken wie auch für sehr 

sichere Kleinbanken sind daher zu begrüssen, ebenso die rechtliche Verankerung des Klein-

bankenregimes auf Stufe Verordnung durch den Bundesrat. Mit Blick auf das «Kleinbankenre-

gime» kann grundsätzlich kritisch hinterfragt werden, ob Kleinbanken angesichts ihrer geringen 

Relevanz für die Systemstabilität tatsächlich zusätzliche Kriterien der Sicherheit, die deutlich 

über den regulatorischen Mindestanforderungen liegen, erfüllen müssen, um in den Genuss 

der Entlastung von unnötiger Bürokratie zu kommen. Aus unserer Sicht sind hier berechtigte 

Zweifel angebracht.  

 

Ungeachtet dieses generellen Vorbehalts kritisieren die Kantonalbanken die viel zu restriktiven 

Eintrittskriterien für das vorgeschlagene Kleinbankenregime (Art. 47b VE-ERV). Die gemäss 

Vorentwurf festgelegten Kriterien führen im Ergebnis dazu, dass keine einzige Kantonalbank 

der Kategorie 4 aktuell für das Kleinbankenregime qualifizieren würde, dies ungeachtet der 

überdurchschnittlichen Kapitalisierung und der verantwortungsvollen Geschäftspolitik dieser 

Institute. Angesichts dieses Umstands erachten wir ein derart restriktiv angelegtes Kleinban-

kenregime klar als nicht zielführend; es darf sogar die Frage aufgeworfen werden, ob es mit 

diesem engen Korsett wirklich ernst gemeint ist. 

 

Sofern man der Meinung ist, dass Kleinbanken überhaupt zusätzliche Vorgaben erfüllen müs-

sen, um für Vereinfachungen zu qualifizieren, dann muss allein die Sicherheit des Instituts im 

Hinblick auf die Stabilität des Finanzsystems ausschlaggebend sein. Gerade bei nicht system-

relevanten Bank ist eine gute, deutlich über den regulatorischen Minimalanforderungen lie-

gende Kapitalisierung ausreichend. Zudem haben gut kapitalisierte Banken jederzeit Zugang 

zu Liquidität. Die vorgesehene Voraussetzung einer durchschnittlichen Liquiditätsquote (LCR) 

von mindestens 120% (Art. 47b Abs. 1 Bst. b VE-ERV) ist angesichts dessen nicht nur unnötig, 

sie schmälert den Nutzen des Kleinbankenregimes deutlich, da die permanente Einhaltung je 
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nachdem für die Bank sehr teuer und unsicher ist, zumal es sich um eine volatile Kennzahl 

handelt, deren Robustheit sich dem Einflussbereich der Banken entzieht. Mit anderen Worten: 

Der Pilot zum Kleinbankenregime hat uns gezeigt, dass sich das zusätzliche Liquiditätskrite-

rium als unnötig und prohibitiv erweist, weshalb im Hinblick auf das definitive Kleinbankenre-

gime darauf zu verzichten ist.  

 

Dezidiert abgelehnt wird zudem die Voraussetzung einer Leverage Ratio von mindestens 9 

Prozent für Banken der Kategorie 4 (vgl. Art. 47b Abs. 1 Bst. a). Die Kantonalbanken sind klar 

der Meinung, dass eine Leverage Ratio von mehr als 5 Prozent über dem regulatorischen Mi-

nimum für kleine Banken der Kategorie 4 ausreichend ist – mit Blick auf Kleinbanken wäre 

unseres Erachtens eine Verdoppelung der regulatorischen Mindestanforderungen (d.h. min-

destens 6 Prozent) angemessen. Die Anhebung dieses Eintrittskriteriums im Vergleich zur Pi-

lotphase von 8% auf 9% für Kategorie-4-Banken ist von daher absolut unverständlich und in-

akzeptabel. Sie ist aus einer ökonomischen Perspektive weder begründbar noch notwendig, 

sind doch die Überwachungs- und Aufsichtsmechanismen nach wie vor sehr umfangreich und 

engmaschig.  

 

Die Kantonalbanken fordern daher in Bezug auf die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme 

der Vereinfachungen a) den ersatzlosen Verzicht auf das Liquiditätskriterium sowie b) eine 

Senkung des Leverage-Ratio-Kriteriums auf mindestens 8 Prozent. Folgende Anpassungen 

sind nötig: 

 

Art. 47b Voraussetzungen  
1 Banken können die Vereinfachungen in Anspruch nehmen, wenn sie die folgenden Voraus-

setzungen sowohl auf Stufe Einzelinstitut als auch auf Stufe Finanzgruppe jederzeit erfüllen:  

a. Die erforderlichen Eigenmittel entsprechen für Banken der Kategorie 4 einer vereinfachten 

Leverage Ratio von mindestens 9 Prozent und für Banken der Kategorie 5 einer solchen 

vereinfachten Leverage Ratio von mindestens 8 Prozent. 

b. Die durchschnittliche Liquiditätsquote beträgt mindestens 120 Prozent. 

cb. Der Refinanzierungsgrad beträgt mindestens 100 Prozent. 

 

 

1.3 Weitere Punkte  

 

- Beschränkung der Volatilität (Art. 47b Abs. 1 Bst. a VE-ERV) 

 

Gerade im Niedrigzinsumfeld können Kundeneinlagen relativ volatil sein. Dies schlägt – im 

Unterschied zur Tier-1-Ratio – auch auf die Leverage Ratio durch und kann deren Einhaltung 

oberhalb eines bestimmten Zielniveaus schwierig machen. Einen Teil der CHF-Liquidität halten 

Institute typischerweise bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Risikosituation des 

jeweiligen Instituts erhöht sich aufgrund der zusätzlichen SNB-Einlagen (z. B. bei einem An-

stieg der Kundenliquidität) aus unserer Sicht nicht. Dem muss bei der Berechnung der Le-

verage Ratio als zentrales Eintrittskriterium für das Kleinbankenregime angemessen Rechnung 

getragen werden. Wir regen einen Verzicht auf die Anrechnung der bei der SNB gehaltenen 
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Einlagen an die Bilanz an. Um eine gewisse Stabilität zu erreichen, könnten etwa die Freibei-

träge zur Berechnung der Negativzinsen als Grundlage herangezogen werden. 

 

- Entfallen der Voraussetzungen (Art. 47d Abs. 3 VE-ERV) 

 

Aus Gründen der Rechtssicherheit beantragen wir, jenen Instituten im Kleinbankenregime, wel-

che den entsprechenden Eintrittskriterien nicht mehr genügen, mindestens ein Jahr zur Wie-

dererfüllung der Voraussetzungen einzuräumen. 

 

Art. 47d Abs. 3 VE-ERV  

Bei Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 2 räumt die FINMA dem Institut eine Frist zur Wie-

dererfüllung der Voraussetzungen ein. Diese beträgt in der Regel mindestens ein Jahr, kann 

jedoch in begründeten Einzelfällen verkürzt oder verlängert werden. Sind die Voraussetzungen 

nach Ablauf dieser Frist nicht erfüllt, so können die Vereinfachungen nach Artikel 47a nicht 

mehr beansprucht werden. 

 

- Schwellenwerte Bankenkategorisierung (BankV) 

 

Das Kleinbankenregime orientiert sich bei der Klassifizierung der Banken an der Bankenkate-

gorisierung gemäss Anhang 3 der Bankenverordnung (BankV). Ob ein Institut als Kleinbank 

definiert wird, hängt mit anderen Worten davon ab, ob es die entsprechenden Schwellenwerte 

gemäss Anhang 3 BankV erfüllt. Diese Schwellenwerte wurden seit der erstmaligen Definition 

2011 nicht mehr angepasst. Dies führte und führt dazu, dass schleichend immer mehr Banken 

in höhere Kategorien gerutscht sind bzw. rutschen, ohne dass sich an ihrem Geschäftsmodell 

etwas ändert. Die Kantonalbanken fordern deshalb eine Dynamisierung der bislang starren 

Schwellenwerte für die Zuordnung eines Instituts zu den Bankenkategorien. Die Schwellen-

werte für die «Bilanzsumme», die «verwalteten Vermögen», die «privilegierten Einlagen» und 

die «Mindesteigenmittel» gemäss Art. 2 Abs. 2 BankV sollen periodisch an die Marktentwick-

lung angepasst werden, um eine unverhältnismässige kalte Kategorienprogression zu vermei-

den. Wir stellen uns vor, dass das Markttotal der vier Kriterien dem fünf Jahre zurückliegenden 

Total aller Banken gegenübergestellt wird. Bei erheblichen Veränderungen wären dann die 

Schwellenwerte der einzelnen Bankenkategorien proportional anzupassen. Wir schlagen zu 

diesem Zweck eine Ergänzung von Art. 2 Abs. 6 (neu) der BankV vor:  

 

Art. 2 Abs. 6 (neu) BankV 

(...) 
6 Der Bundesrat überprüft alle fünf Jahre die Schwellenwerte nach Anhang 3 und passt sie 

wesentlichen Marktentwicklungen im Bankensektor an. 

 

- Offene Fragen  

 

Es bestehen ferner einige relevante Unklarheiten, die es zu beseitigen gilt. Wir bitten entspre-

chend darum, folgende Fragen zu beantworten: 
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 Können Banken, welche am Pilot teilgenommen haben, jedoch ab dem 1. Januar 2020 

aufgrund der Eintrittskriterien nicht mehr qualifizieren, die Offenlegung des Jahresabschlus-

ses für das Jahr 2019 unter den Regeln des Kleinbankenpilots vornehmen?  

 In welchem Zeitraum muss die Umstellung erfolgen, sollte eine Bank die Voraussetzungen 

für die Unterstellung unter das Kleinbankenregime nicht mehr erfüllen (angemessene Über-

gangsfrist)? 

 Wie ist der Prozess der Unterstellung unter das Kleinbankenregime geregelt (Unterstellung 

innerhalb von welchen Fristen, braucht es eine Bestätigung der Prüfgesellschaft)? 

 Können Erleichterungen unter dem Kleinbankenregime in der Offenlegung auch auf die 

börsenrechtlichen Vorgaben ausgedehnt werden?  

 

 

2. Renditeliegenschaften 

 

Die Kantonalbanken erachten eine massvolle Anpassung der Selbstregulierung im Bereich der 

Wohnrenditeliegenschaften als gangbaren Weg und ziehen diese der geplanten Anpassung 

der ERV in diesem Bereich vor. Der Vorteil einer Anpassung der Selbstregulierung liegt darin, 

dass diese gezielt und effizient auf das Neugeschäft wirkt, ohne die betroffenen Banken mit 

unverhältnismässigen Aufwänden und Kosten zu belasten. Es gilt hier zu bedenken, dass die 

vorgeschlagene ERV-Änderung vor allem für Banken mit Anwendung des Standardansatzes 

erhebliche Auswirkungen hätte. Die erforderlichen Anpassungen in den Systemen und im Re-

porting mit der neuen Unterscheidung von «Selbstgenutzt» und «Rendite» – sowohl für das 

Neugeschäft als auch für den Bestand – wären technisch sehr aufwändig und würden erhebli-

che Ressourcen in IT- und Fachbereichen sowie bei externen Providern erfordern. Vor allem 

die Standardansatzbanken müssten mit hohen Umsetzungskosten rechnen. Zudem wäre bei 

einem positiven Entscheid der Einführung der ERV-Anpassung im August 2019 nur eine Ein-

führungszeit von ca. 5 Monaten vorgesehen. Dies ist eine sehr knapp bemesse Frist. Die vor-

gesehene längere Übergangsfrist für den Teil «Bestände» ergibt zudem keine grosse Erleich-

terung. Demgegenüber wäre die Implementierung einer angepassten Selbstregulierung erheb-

lich «kostengünstiger», da aufgrund des begrenzten Geltungsbereich (Neugeschäft und Erhö-

hungen) keine Anpassungen hinsichtlich des Bestands erforderlich wären. 

 

Ferner sehen wir eine vorgezogene Implementierung von «Basel III final» im Bereich der 

Wohnrenditeliegenschaft grundsätzlich kritisch, da nicht nur wichtige Definitionen, sondern 

auch die Risikogewichte sämtlicher Kategorien von Hypothekarkrediten in «Basel III final» erst 

noch festgelegt bzw. überarbeitet werden sollen. Zu befürchten ist, dass die aktuellen Vor-

schläge nur ein «Zwischenschritt» sind und die Banken mit der finalen Umsetzung von «Basel 

III final» gezwungen sein werden, erneute Anpassungen vornehmen zu müssen, was kosten- 

und aufwandmässig nicht gerechtfertigt wäre. Ferner geben wir zu bedenken, dass die in der 

ERV neu vorgeschlagenen Risikogewichte einschliesslich der Zuschlagsfaktoren (66.6% bis 

80% mit Risikogewicht 161% bzw. >80% Belehnungsgrad mit Risikogewicht 215%) jeweils den 

konservativsten Faktoren der Basler Vorgaben entsprechen. So liegen etwa die Tranchen mit 

einem Belehnungsgrad von über zwei Drittel immer über «Basel III final». Unseres Erachtens 

ist dieser sehr konservative Ansatz unverhältnismässig. 
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Die Kantonalbanken fordern daher, auf eine ERV-Anpassung im Bereich der Renditeliegen-

schaften gemäss Vernehmlassungsentwurf zu verzichten und stattdessen Hand zu bieten zu 

einer massvollen Anpassung der Selbstregulierung.  

 

Sollten die Behörden ungeachtet unserer Forderung trotzdem auf einer ERV-Anpassung be-

harren, müssten wichtige Klärungen, namentlich in Bezug auf die Definition des Begriffs der 

Wohnrenditeliegenschaft, erfolgen. Dazu folgende Bemerkungen: 

 Die Anpassungen von Art. 72 VE-ERV haben zum Zweck, die Wohnliegenschaften näher 

zu definieren, wobei Wohnrenditeliegenschaften als Wohnliegenschaften gelten, «die nicht 

mehrheitlich vom Kreditnehmer selbst genutzt werden». Mit dieser Definition weichen die 

Behörden von jenen im Glossar der «Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung 

grundpfandgesicherter Kredite» ab. Die Finanzinstitute, welche im Hypothekarmarkt tätig 

sind, orientieren sich jedoch heute primär an diesen Grundpfandrichtlinien. Zudem nutzen 

sie ihre Erfahrungen, um eine Immobilie als selbstgenutztes Wohneigentum oder Rendite-

objekt zu klassifizieren. Die vorgeschlagene Anpassung in Art. 72 VE-ERV wäre somit ein 

erheblicher Eingriff in die Geschäftstätigkeit der Banken. Durch die aktuelle Definition ist 

ausserdem nicht ausgeschlossen, dass auch der gemeinnützige Wohnungsbau von einer 

ERV-Anpassung betroffen wäre. Unseres Erachtens müsste der gemeinnützige Woh-

nungsbau von der Regulierung ausgeschlossen werden. Entsprechend fordern wir hier eine 

Klarstellung. 

 Weiter stellt die Definition einseitig auf das Kriterium der Nutzung des Objekts ab. Der 

«Renditecharakter» wird kaum berücksichtigt. Dies würde in der Praxis zu Abgrenzungs-

problemen führen, da z.B. bei einem Nutzungswechsel die Nachvollziehbarkeit kaum ge-

währleistet wäre.  

 Zudem wird mit dem in Art. 72 Abs. 1ter VE-ERV verwendeten Begriff «mehrheitlich» impli-

ziert, dass einzelne «buy to let»-Wohnungen ebenfalls als «Wohnrenditeliegenschaften» 

klassifiziert werden sollen. Unseres Erachtens ist dieses Verständnis nicht mit dem Basler 

Standard vereinbar. Bei «Basel III final» wird keine Mindestanzahl von Wohneinheiten ge-

nannt. Relevant für die Risikomessung sind die Mieteinnahmen in Relation zum übrigen 

Einkommen des Schuldners. 

 Ferner wird auf Seite 20 des Erläuterungsberichts darauf hingewiesen, dass sich die Defi-

nition von Wohnrenditeliegenschaften im Rahmen der Umsetzung von «Basel III final» ba-

sierend auf den Resultaten der quantitativen Auswirkungsstudie (QIS) noch ändern könnte. 

Es kann entsprechend nicht ausgeschlossen werden, dass die Banken nach einer gewis-

sen Zeit wieder interne Anpassungen vornehmen müssen, was es zu vermeiden gilt. 

 

Schliesslich müssen auch im Rahmen einer ERV-Revision faire Wettbewerbsbedingungen und 

mithin ein «level playing field» mit weiteren Marktteilnehmern (Versicherungen, Pensionskas-

sen u.a.) sichergestellt werden. In Bezug auf Versicherungen sind gemäss EFD höhere Anfor-

derungen im Schweizer Solvenztest (SST), analog zu der RWA-Erhöhung für Wohnrenditelie-

genschaften in der ERV, vorzusehen. Es muss hierbei sichergestellt sein, dass die Anforde-

rungen gleichwertig sind. 
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3. TBTF – Parent Banken 

 

Die proportionale Bankenregulierung sollte nicht auf Stufe der kleinen Institute stehen bleiben, 

sondern für alle aufsichtsrechtlichen Kategorien im Sinne angemessen abgestufter regulatori-

scher Anforderungen Gültigkeit haben (vgl. Ausführungen zum Kleinbankenregime). Dies ent-

spricht den etablierten Grundsätzen zum verfassungsmässigen Recht, wonach nur «Gleiches 

gleich zu behandeln» ist, im Umfang der Ungleichheit aber – zum Schutze des Gleichbehand-

lungsgebotes – ungleiche Behandlung erforderlich ist.  

 

Die ERV-Revision sieht in Art. 132 Abs. 2 Bst. a VE-ERV eine Reduktion der erforderlichen 

Gone-Concern-Mittel für die Schweizer Tochtergesellschaften der beiden international tätigen 

systemrelevanten Grossbanken vor. Die Gone-Concern-Anforderungen dieser Schweizer Ein-

heiten sollen inskünftig die Going-Concern-Anforderungen in einem reduzierten Umfang von 

pauschal 62 Prozent spiegeln. Bisher wurden diese Anforderungen zu 100 Prozent gespiegelt 

und die FINMA konnte Rabatte für eine verbesserte Abwicklungsfähigkeit gewähren. Gemäss 

Erläuterungsbericht berücksichtigt diese reduzierte Spiegelung den Umstand, dass die Schwei-

zer Tochtergesellschaften der Grossbanken im Wettbewerb mit den inländischen systemrele-

vanten Banken stehen, welche ihrerseits einer 40-prozentigen Spiegelung unterliegen. Gleich-

zeitig soll aber auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Schweizer Töchter 

der Grossbanken mit den inlandorientierten systemrelevanten Banken nur beschränkt ver-

gleichbar sind, weil sie jeweils Teil einer global systemrelevanten Bankgruppe sind, woraus 

sich Ansteckungs- und Verflechtungsrisiken, welche die inlandorientierten Banken nicht auf-

weisen, ergeben. 

 

In der Theorie ist damit dem Proportionalitätsprinzip hinreichend Rechnung getragen. Die auf-

sichtsrechtliche Praxis sieht leider anders aus: Im Rahmen der Notfallplanung der Zürcher Kan-

tonalbank verlangt die FINMA im Falle einer drohenden Insolvenz tatsächlich eine Rekapitali-

sierung auf die Sockelanforderung von 12.86% und damit einen Gone-concern-Puffer von 61% 

der Going-concern-Anforderung. Das Gone-concern-Erfordernis liegt somit mehr als 50% über 

der relevanten ERV-Bestimmung. 

 

Im Endeffekt resultieren somit praktisch identische Gone-concern-Anforderungen für die 

Schweizer Töchter der Grossbanken und für die inlandorientierten systemrelevanten Banken. 

Dem Umstand, dass die Schweizer Töchter der Grossbanken mit den inlandorientierten sys-

temrelevanten Banken nur beschränkt vergleichbar sind – wie im Erläuterungsbericht aus-

drücklich festgehalten – wird somit mitnichten Rechnung getragen. Diese aufsichtsrechtliche 

Praxis, welche im Erläuterungsbericht zur aktuellen ERV-Revision leider keine Erwähnung fin-

det, widerspricht im Übrigen auch den Beteuerungen im Erläuterungsbericht zur letztjährigen 

ERV-Revision vom 21. November 2018 (S. 6), welcher zu diesem Sachverhalt festhält, dass 

«dem Anliegen insoweit zuzustimmen ist, als der Bundesrat in der ERV die aus Art. 4 Abs. 1 

und 2 BankG fliessenden Eigenmittelanforderungen grundsätzlich abschliessend geregelt hat». 
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Wir fordern deshalb nochmals und verstärkt, dass dem Proportionalitätsprinzip explizit auch 

in der aufsichtsrechtlichen Praxis Rechnung zu tragen ist und die Anforderungen bezüglich 

Gone-concern-Kapital gemäss ERV als abschliessend zu verstehen sind. Nur damit ist dem 

Gleichbehandlungsgebot Genüge getan. 

 

 

 

 

B. Revision diverser Rundschreiben FINMA 
 

Die Kantonalbanken begrüssen die vorgesehenen Anpassungen in den entsprechenden 

FINMA-Rundschreiben im Rahmen des Kleinbankenregimes. Wir sehen in diesem Zusammen-

hang allerdings noch einen gewissen Anpassungs- und Klärungsbedarf.  

 

 

1. FINMA-Rundschreiben 17/1 «Corporate Governance» 

 

- Rz 31: Prüf- und Risikoausschüsse 

 

Gemäss Rz 31 des FINMA-Rundschreibens «Corporate Governance» haben Institute der Auf-

sichtskategorien 4 und 5 keine separaten Prüf- und Risikoausschüsse einzurichten. Tun sie 

dies trotzdem, so kommen die detaillierten Anforderungen gemäss FINMA-Prüfprogramm «In-

terne Organisation und internes Kontrollsystem» zur Anwendung (z.B. fachliche Zusammen-

setzung der Ausschüsse), welche den spezifischen Gegebenheiten von Kleinbanken gerade 

nicht entsprechen. Es ist unser Verständnis, dass sich diese aufsichtsrechtliche Praxis nur über 

eine Anpassung des entsprechenden Rundschreibens korrigieren lässt, da das Prüfprogramm 

explizit auf die in Frage stehende Randziffer Bezug nimmt. Wir beantragen deshalb, die (auch 

weiterhin freiwillig eingerichteten) Prüf- und Risikoausschüsse der Aufsichtskategorien 4 und 5 

explizit von den Anforderungen für Banken der Kategorien 1 bis 3 gemäss Rz 32 bis 46 zu 

entbinden. 

 

Rz 31  

Institute der Aufsichtskategorien 1–3 haben einen Prüf- und einen Risikoausschuss einzurich-

ten. Institute der Aufsichtskategorie 3 dürfen diese auch in einem gemischten Ausschuss ver-

einen. Systemrelevante Institute haben mindestens auf Gruppenebene einen Vergütungs- und 

Nominationsausschuss einzusetzen. Die Ausschüsse sorgen für eine angemessene Berichter-

stattung an das gesamte Oberleitungsorgan. Die freiwillig eingerichteten Prüf- und Risikoaus-

schüsse von Instituten der Aufsichtskategorien 4 und 5 sind von den Anforderungen gemäss 

Rz 32 bis 46 entbunden. 
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2. FINMA-Rundschreiben 15/2 «Liquiditätsrisiken – Banken» 

 

- Rz 76: Stresstests für unterschiedliche Zeiträume  

 

Gemäss Randziffer 76 des FINMA-Rundschreibens «Liquiditätsrisiken – Banken» haben kleine 

Banken «Stresstests für unterschiedliche Zeiträume» durchzuführen. Nach unserer Auffassung 

würde eine solche Anforderung zu weit führen und nur bedingt einen Zusatznutzen stiften. Zu-

dem scheinen nicht alle IT-Provider solche Analysen zu unterstützen.  

 

Wir beantragen, sämtliche Institute der Aufsichtskategorien 4 und 5 von der Berücksichtigung 

unterschiedlicher Berechnungszeiträume zu entbinden. 

 
 
3. FINMA-Rundschreiben 18/3 «Outsourcing – Banken und Versicherungen» 

 

- Rz 6.1: Proportionale Ausgestaltung der Anforderungen 

 

Die Kantonalbanken befürworten eine proportionale Ausgestaltung und Umsetzung der Anfor-

derungen. Die vorgeschlagene Formulierung der FINMA in der neuen Rz 6.1 ist zwar gut ge-

meint, ist aber in dieser Form nicht zielführend und produziert im Ergebnis mehr Rechtsunsi-

cherheit als Klarheit. Es ist sachgerecht und ausreichend, wenn die Berücksichtigung von 

Grösse, Komplexität, Struktur und Risikoprofil generell kodifiziert wird. Die zusätzliche Ein-

schränkung «im Einzelfall» erachten wir demgegenüber als kontraproduktiv. Im Rahmen der 

vier genannten Kriterien bestehen klare Eckpfeiler für die Bedürfnisse einer Bank. Innerhalb 

dieser Eckpfeiler sollte aber wieder Klarheit und insofern Rechtssicherheit herrschen. Als Aus-

fluss des Gleichbehandlungsgebotes wird so sichergestellt, dass jedes Projekt desselben In-

stituts in etwa gleich zu beurteilen ist. Die Zusatzeinschränkung «im Einzelfall» könnte demge-

genüber so ausgelegt werden, dass der wichtige Grundsatz der Proportionalität nur im Einzel-

fall und nicht generell anzuwenden ist, was typischerweise wieder mit strengeren Regelungen 

einhergehen würde. Es muss sichergestellt sein, dass die Proportionalität generell entlang der 

vier Kriterien anzuwenden ist. Die FINMA kann im begründeten Einzelfall Abweichungen von 

diesem generellen Grundsatz verfügen, der Grundsatz der Proportionalität selbst aber soll ge-

nerell anzuwenden sein. Aus diesem Grund ist der Begriff «im Einzelfall» zu streichen. 

 

Rz 6.1  

Die Anforderungen [des Rundschreibens] sind im Einzelfall unter Berücksichtigung der Grösse, 

der Komplexität, der Struktur und des Risikoprofils des Instituts umzusetzen. 

 

- Rz 18: Auswahl, Instruktion und Kontrolle des Dienstleisters 

 

Die Banken führen bereits heute aufwändige Prozesse, um sicherzustellen und zu dokumen-

tieren, dass ein Wechsel eines Dienstleisters inklusive seiner Unterakkordanten möglich ist. 

Die hier eingefügten Änderungsvorschläge könnten dahingehend interpretiert werden, dass 
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eine Prüfung eines wesentlichen Unterakkordanten von zusätzlichen Anforderungen abhängig 

zu machen ist. Dies führt zu erheblicher Mehrarbeit. Zudem hat der Dienstleister selbst sicher-

zustellen, dass Unterakkordanten in Übereinstimmung mit den geltenden vertraglichen Best-

immungen ausgewechselt werden.  

 

Wir fordern, dass auf die Prüfung der Frage, ob die wesentlichen Unterakkordanten Gewähr 

für eine dauerhafte Leistungserbringung bieten, verzichtet wird. Der Dienstleister allein ent-

scheidet über die Auswahl und den Wechsel der Unterakkordanten und hat die direkte Ver-

tragsbeziehung zu diesen. Die diesbezügliche Verantwortung des Dienstleisters ist bereits in 

Randziffer 33 geregelt, unter anderem auch durch die Vorgabe, wesentlichen Unterakkordan-

ten die Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters vertraglich zu überbinden. 

 

Rz 18  

Ferner sind beim Entscheid über das Outsourcing und bei der Auswahl des Dienstleisters die 

Möglichkeiten und Folgen eines Wechsels des Dienstleisters oder gegebenenfalls dessen Un

terakkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, zu berücksichtigen. Der Dienstleister 

und die Unterakkordanten haben hat Gewähr für eine dauerhafte Leistungserbringung zu bie-

ten. 

 

- Rz 18.1: Auswahl, Instruktion und Kontrolle des Dienstleisters 

 

Die Parteien sollten eine angemessene Kündigungsfrist für den Wechsel eines Dienstleisters 

vereinbaren. Die vorgeschlagene Verpflichtung zur Leistungserbringung bis zur tatsächlichen 

Rückübertragung könnte allerdings dahingehend interpretiert werden, dass die Dienstleister 

auch nach Beendigung des Vertrages zur Leistungserbringung verpflichtet bleiben. Aus die-

sem Grund empfehlen wir, ausdrücklich auf die Kündigungsfrist Bezug zu nehmen. Weiterhin 

schlagen wir vor, den Begriff «unverändert» durch «vertragsgemäss» zu ersetzen. Der Begriff 

«vertragsgemäss» ist rechtlich besser beurteilbar und stellt dennoch klar, dass die Zustim-

mung des Unternehmens für etwaige Änderungen nötig ist. Die geordnete Rückführung der 

ausgelagerten Funktion oder die Übertragung auf einen anderen Dienstleister muss sicherge-

stellt sein. Der bisherige Dienstleister muss bis zum Ablauf der Kündigungsfrist verpflichtet 

bleiben, die Dienstleistung vertragsgemäss zu erbringen. Wir schlagen entsprechend fol-

gende Anpassungen vor: 

 

Rz 18.1  

Die geordnete Rückführung der ausgelagerten Funktion oder die Übertragung auf einen an-

deren Dienstleister muss sichergestellt sein. Der bisherige Dienstleister muss bis zum Ablauf 

der Kündigungsfristso lange verpflichtet bleiben, die Dienstleistung vertragsgemässunverän

dert zu erbringen, bis eine Rückführung oder eine Übertragung auf einen anderen Dienstleis

ter möglich ist. 
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- Rz 33: Vertrag  

 

Auf das bisherige Erfordernis einer vorgängigen Genehmigung wesentlicher Unterakkordanten 

sollte verzichtet werden. In diesem Zusammenhang sollte auch das Wort «frühzeitig» ersetzt 

werden, da es eine zusätzliche Frist suggeriert, die im Einzelfall nur schwer bestimmbar wäre. 

Das Erfordernis einer angemessenen Informationsfrist ergibt sich bereits aus der Möglichkeit 

der Kündigung, die den Banken offenstehen muss. Das Wort «damit» sollte ebenfalls gestri-

chen werden, um klarzustellen, dass die Kündigungsmöglichkeit nicht bereits aus der Vorabin-

formation folgt, sondern gesondert vertraglich vereinbart werden muss. Weiterhin könnte auch 

eine einfache Widerspruchsmöglichkeit ausreichend sein, soweit diese für den Anbieter um-

setzbar wäre. 

 

Rz 33  

Das Unternehmen stellt sicher, dass es frühzeitig über hat den vor einem Beizug oder Wechsel 

von Unterakkordanten, die wesentliche Funktionen erbringen, von seiner vorgängigen Geneh

migung abhängig zu machen informiert wird, und damit die Möglichkeit hat, diesem zu wider-

sprechen oder das Outsourcing gemäss Rz 18.1 geordnet zu beenden. Werden solche Unter-

akkordanten beigezogen, sind ihnen die Pflichten und Zusicherungen des Dienstleisters, die 

zur Erfüllung dieses Rundschreibens erforderlich sind, zu überbinden. 

 

- Rz 36.1-36.3: Vereinfachungen für Institute im Kleinbankenregime 

 

Aus Gründen der Rechtssicherheit regen wir an, die im Erläuterungsbericht beschriebenen 

Vereinfachungen für Institute im Kleinbankenregime (vgl. S 11f.) – u.a. hinsichtlich der Umset-

zung der Anforderungen gemäss Randziffern Rz 17-18.1 – explizit auch im Rundschreiben zu 

erwähnen. 

 

Die Regel der geordneten Rückführung ist mit der neuen Formulierung von Rz 18.1 ausrei-

chend flexibilisiert. Eine zusätzliche Befreiung von dieser Anforderung für Kleinbanken gemäss 

Rz 36.2 ist dagegen unnötig und problematisch. Eine Bank kann es sich nicht leisten, «unge-

ordnete» Verhältnisse zu hinterlassen, da sie damit nur schon der Grundanforderung an jede 

Bank gemäss Art. 3 BankG, bei ihrer Geschäftstätigkeit für klare Verhältnisse, geeignete Or-

ganisation und Gewähr für einwandfreie Geschäftsführung zu sorgen (Art. 3 Abs. 2 Bst. a und 

c BankG), verstossen würde. Überdies würde solches auch den Regeln gemäss Datenschutz 

und Bankkundengeheimnis widersprechen (Risiko hoher Bussen und sogar strafrechtlicher 

Sanktionen). Zudem ist auch nicht erkennbar, inwieweit aus einer solchen Anforderung über-

mässige Aufwendungen entstehen sollen. Aus diesem Grund ist die entsprechende «Befrei-

ung» gemäss  Rz 36.2 zu streichen. 

 

Rz 36.2 

 Die Banken des Kleinbankenregimes sowie Institute gemäss Art. 1b BankG sind in Bezug 

auf die Rückführung der ausgelagerten Funktion von der Anforderung gemäss Rz 18.1 be

freit. 
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4. FINMA-Rundschreiben 17/7 «Kreditrisiken – Banken» 

 

- Rz 33: Marktwertmethode der Aufsichtskategorie 3 

 

Gemäss Randziffer 33 können Banken der Aufsichtskategorie 3 den vereinfachten SA-CCR 

oder die Marktwertmethode verwenden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

 

(i) Die risikogewichteten Positionen (RWA) für Derivate einschliesslich dem Zwölfeinhalb-

fachen der CVA-Eigenmittelanforderung betragen weniger als 3% des Totals der RWA der 

Bank und  

(ii) die Bank hält Derivatepositionen ausschliesslich zur Absicherung eigener Zins- und 

Währungsrisiken und/oder im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kundengeschäften 

über eine QCCP. 

 

Die Bedingung (ii) erachten wir grundsätzlich als zweckmässig. Die Bedingung (i) hingegen ist 

im heutigen Marktumfeld von nicht im Derivatehandel aktiven «Retailbanken» der Aufsichtska-

tegorie 3 zwar grundsätzlich einzuhalten. Bei einem starken Zinsanstieg könnten die Wieder-

beschaffungswerte der Absicherungsinstrumente aber massiv ansteigen und somit in Kombi-

nation mit aus dem Kundengeschäft durchgehandelten Derivaten temporär zu Überschreitun-

gen der 3%- bzw. 5%-Limite führen. Diese Limiten würden bei einer allfälligen Überschreitung 

einen Anreiz zur Schliessung von Absicherungsderivaten schaffen, was weder im Sinne des 

Regulators noch der Banken sein kann. Aus diesem Grund fordern wir die Streichung der Be-

dingung (i). 

 

Rz 33  

Banken der Aufsichtskategorie 3 können den vereinfachten SA-CCR oder die Marktwertme-

thode verwenden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: (i) Die risikogewichte

ten Positionen (RWA) für Derivate einschliesslich dem Zwölfeinhalbfachen der CVA Eigenmit

telanforderung betragen weniger als 3% des Totals der RWA der Bank und (ii) die Bank hält 

Derivatepositionen ausschliesslich zur Absicherung eigener Zins- und Währungsrisiken und/o-

der im Zusammenhang mit der Abwicklung von Kundengeschäften über eine QCCP (vgl. Rz 

521–526) hält. Steigt bei einer Bank der Aufsichtskategorie 3, die den vereinfachten SA CCR 

oder die Marktwertmethode verwendet, der Anteil der RWA für Derivate über 3 %, aber nicht 

höher als 5 %, dann darf sie den vereinfachten SA CCR oder die Marktwertmethode weiterver

wenden, wenn sie mittels Analyse oder Berechnung zeigen kann, dass keine relevante Abwei

chung in den Eigenmittelanforderungen im Vergleich zum normalen Standardansatz die Folge 

ist. Banken, welche die in dieser Rz genannten Bedingungen für die Verwendung des verein-

fachten SA-CCR oder die Marktwertmethode nicht mehr erfüllen, haben ein Jahr Zeit, auf den 

vollständigen SA-CCR umzustellen. 
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- Umsetzungsfristen SA-CCR 

 

Der SA-CCR ist per 1. Januar 2020 einzuführen. Sollte Rz 33 im Zuge dieser Anhörung we-

sentlich überarbeitet werden, ist den Banken der Aufsichtskategorie 3 eine längere Umset-

zungsfrist für die Implementierung des SA-CCR einzuräumen, da sich diese aufgrund der vor-

liegenden Anhörung ausschliesslich auf die Marktwertmethode oder den vereinfachten SA-

CCR vorbereiten. 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Kommentare und Anliegen. Für allfällige 

Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verband Schweizerischer Kantonalbanken 

 

 

 

 

 

Hanspeter Hess Dr. Adrian Steiner 

Direktor Vizedirektor  

 Leiter Public & Regulatory Affairs 
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Anhang 

 

Notwendige Vereinfachungen für Banken der Kategorie 3 

 

Banken der Kategorie 3 werden bisher kaum regulatorisch entlastet, es braucht jedoch auch 

für sie geeignete Vereinfachungen, insbesondere mit Blick auf «Basel III final».  

 

Die Kantonalbanken erachten aktuell insbesondere folgende Vereinfachungen für alle Banken 

der Kategorie 3, unabhängig von deren Kapitalisierung, als notwendig:  

 

 Eigenmittel:  

o Standardverfahren müssen einfach und robust sein sowie über längere Zeit unverän-

dert Bestand haben (keine ständigen Änderungen). 

o Gleiche Vereinfachungen bei operationellen Risiken wie heute für Banken der Katego-

rien 4 und 5 (z.B. Identifizierung, Begrenzung, Überwachung von Risiken und Report-

ing). 

 Liquidität:  

o Gleiche Vereinfachungen wie heute für Banken der Kategorien 4 und 5 (z.B. Diversifi-

zierung Finanzierungsstruktur, Komplexitätsreduktion beim Liq-Nachweis, untertägiges 

Liq-Management, Stresstests, Option Verwendung Standardansatz für operative Einla-

gen). 

o Lockerung Vorgaben bzgl. Erfüllung währungsspezifischen Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) in Schweizer Franken / Anrechnung Fremdwährungen. 

o Verzicht auf Einreichung von zusätzlichen Beobachtungskennzahlen. 

 Risikoverteilung: Verzicht auf jährliche Meldung der 20 grössten Gesamtpositionen. 

 Offenlegung: Revidiertes Rundschreiben einfrieren für 5 Jahre. 

 Governance: Gleiche Vereinfachungen wie Banken der Kategorien 4 und 5 (z.B. Funktio-

nen Risikokontrolle, Compliance, CRO und Rahmenkonzept). 

 Prüfwesen: Verzicht auf Reporting «unwesentlicher Sachverhalte» (analog Revisionsbe-

richt OR). 

 

Für besonders sichere Kantonalbanken sind zudem folgende Vereinfachungen nötig:  

 

 Eigenmittel:  

o Gewichtung Marktrisiken mit einem einheitlichen Prozentsatz. 

o Uneingeschränkte Verwendung von vereinfachten Verfahren zur Risikoberechnung. 

 Risikoverteilung: Gleiche Vereinfachungen wie heute für Banken der Kategorien 4 und 5 

(z.B. Erfassung indirekter Positionen, Anrechenbarkeit stiller Reserven, Überschreitung von 

Obergrenzen, LTA). 

 

Zudem darf die Regulierung für TBTF-Banken nicht auf Kategorie-3-Banken ausgeweitet wer-

den. 
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Notwendige Vereinfachungen für Banken der Kategorie 2 

 

Auch für Banken der Kategorie 2 gibt es Bedarf für regulatorische Vereinfachungen, namentlich 

in Abgrenzung zu den ungleich grösseren und komplexeren, global systemrelevanten Banken 

der Kategorie 1.  

 

Konkrete Vereinfachungen für alle Banken der Kategorie 2, unabhängig von deren Kapitalisie-

rung, sehen wir in folgenden Bereichen:  

 Eigenmittel: Vereinfachtes Verfahren für verwaltete kollektive Vermögen, sofern Vermögen 

im Bankenbuch < 500 Mio. (de minimis). 

 Liquidität:  

o Differenzierung der Anforderungen für systemrelevante Banken zwischen Kategorie-1-

Banken (global) und Kategorie-2-Banken (national systemrelevant) (z.B. keine weiteren 

Stressszenarien, keine von HQLA abweichende Definition des Liq-Puffers). 

o Lockerung der Vorgaben bzgl. Erfüllung währungsspezifischen LCR in Schweizer Fran-

ken / Anrechnung Fremdwährungen. 

o Verzicht auf Einreichung von zusätzlichen Beobachtungskennzahlen. 

 Risikoverteilung: Verzicht auf jährliche Meldung der 20 grössten Gesamtpositionen. 

 Governance: Vereinfachung Notfallplanung (betr. Detaillierung, Strategien und Massnah-

men). 

 

 



 

 

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) 
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) 
Bundesgasse 3 
3011 Bern 
per E-Mail an: vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) 
Herr Martin Bösiger 
Laupenstrasse 27 
3003 Bern 
per E-Mail an: martin.boesiger@finma.ch  
 

 

Zürich, 11. Juli 2019 

 

Stellungnahme der VAV zur Anpassung der Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung 

für Banken und Effektenhändler (ERV) sowie zur Teilrevision diverser Rundschreiben im Zuge der 

Umsetzung des Kleinbankenregimes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung in oben 

genannter Sache. In unserer Eingabe beschränken wir uns auf grundsätzliche Anliegen in Bezug auf die 

Aspekte «Kleinbankenregime» und «Wohnrenditeliegenschaften», die für unsere Mitglieder beson-

ders relevant sind. Im Übrigen schliessen wir uns der Stellungnahme der Schweizerischen Bankierver-

einigung (SBVg) an. 

 

I. Kleinbankenregime 

Einleitend möchten wir betonen, dass Proportionalität in der Regulierung für die Mitglieder der VAV, 

die allesamt nicht systemrelevant sind, ein zentrales Anliegen ist. Wir begrüssen daher die Bereitschaft 

der Behörden ausdrücklich, mit der Implementierung des Kleinbankenregimes regulatorische Verein-

fachungen für sehr sichere Banken der Kategorien 4 und 5 einzuführen. Dank des frühzeitigen Einbe-

zugs der Branche und des intensiven sowie stets konstruktiven Austauschs während der vergangenen 

Monate, haben wesentliche Anliegen der VAV Berücksichtigung gefunden. Entsprechend sehen wir im 

Kontext dieser Vernehmlassung gegenwärtig nur noch in wenigen Punkten Anpassungsbedarf.  

Dies betrifft insbesondere die nachträgliche Verschärfung der Leverage Ratio als Eintrittskriterium in 

das Kleinbankenregime für Institute der Kategorie 4. Wir sind klar der Auffassung, dass am Schwellen-

wert von 8 Prozent festgehalten werden sollte. Diese Einschätzung wird im Übrigen auch von der 

FINMA geteilt. Die 8 Prozent rechtfertigen sich angesichts der Zusammensetzung aus 3 Prozent gemäss 

«Schweizer Leverage Ratio Anforderung an alle Banken» sowie einem Zuschlag von 5 Prozent gemäss 

«Gone Concern Anforderungen für G-SIB». Eine Erhöhung auf 9 Prozent würde einige sehr sichere 

Kleinbanken ungerechtfertigterweise von einer Teilnahme am Kleinbankenregime ausschliessen.  
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In Zusammenhang mit der Berechnung der Leverage Ratio möchten wir zudem auf den Umstand hin-

weisen, dass Kundeneinlagen, insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld, relativ volatil sein kön-

nen. Diese Volatilität schlägt – im Unterschied zur Tier-1-Ratio – auch auf die Leverage Ratio durch und 

kann deren Einhaltung oberhalb eines bestimmten Zielniveaus schwierig gestalten. Einen Teil der CHF-

Liquidität halten gerade Institute mit Fokus auf dem Asset Management und der Vermögensverwal-

tung typischerweise bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Risikosituation des jeweiligen 

Instituts erhöht sich aufgrund der zusätzlichen SNB-Einlagen (z. B. bei einem Anstieg der Kundenliqui-

dität) aus unserer Sicht aber nicht. Dieser Umstand ist bei der Berechnung der Leverage Ratio als zent-

rales Eintrittskriterium angemessen zu berücksichtigen. Banken, die solchen Liquiditätsschwankungen 

besonders ausgesetzt sind, soll deshalb bei der Berechnung der Leverage Ratio angemessen Rechnung 

getragen werden. Wir regen beispielsweise einen Verzicht auf die Anrechnung der bei der SNB gehal-

tenen Einlagen an die Bilanz an. Um eine gewisse Stabilität zu erreichen, könnten etwa die Freibeträge 

zur Berechnung der Negativzinsen als Grundlage herangezogen werden. 

Schliesslich möchten wir die Bedeutung unterstreichen, dass der institutionalisierte Dialog zwischen 

der FINMA und den Kleinbanken im Rahmen des Expertenpanels «Kleinbanken» mit Blick auf weitere 

Optimierungen und künftige Regulierungsprojekte konsequent weitergeführt wird. 

 

II. Wohnrenditeliegenschaften 

Die geplante zwischenzeitliche Verschärfung der ERV bzw. die Erhöhung der Risikogewichtung für 

grundpfandgesicherte Kredite für Wohnrenditeliegenschaften bis zur Einführung von Basel III Final leh-

nen wir klar ab, da die Notwendigkeit für eine solche Massnahme aus unserer Sicht nicht gegeben ist. 

Um einen Beitrag zur Stabilisierung des Marktes für Wohnrenditeliegenschaften zu leisten, ist die Bran-

che hingegen bereit, die Selbstregulierung zu verschärfen. So sehen die geplanten revidierten Richtli-

nien betreffend Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen einen verstärkten Eigenkapital-

einsatz des Kreditnehmers und eine raschere Rückführung der Belehnung vor. Beide Massnahmen tra-

gen unmittelbar und effektiv dazu bei, die Beteiligung der Hypothekarnehmenden am Risiko zu erhö-

hen und dadurch das Risiko der Banken zu reduzieren.  

Für die Kenntnisnahme und wohlwollende Prüfung unserer Ausführungen möchten wir Ihnen danken. 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Dr. Stephan A. Zwahlen      Simon Binder 

VAV Vorstand und Vorsitzender der    Public Policy Manager  

VAV Kontaktgruppe «Kleinbanken»     
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Per e-Mail: vernehmlassungen@sif.admin.ch 
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF 
Fred Bürki Kronenberg 
Bundesgasse 3 
CH-3003 Bern 
 
Per e-Mail: martin.boesiger@finma.ch 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
Martin Bösiger 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Laupenstr. 27 
CH-3003 Bern 
 
Zürich, 12. Juli 2019 
 
Werner W. Wyss,  
Zürcher Kantonalbank 
Legal & Compliance 
Tel. +41 44 292 34 71 
E-Mail: werner.wyss@zkb.ch 

 

Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank zur Revision der Eigenmittelverordnung (ERV) 
 

Sehr geehrter Herr Bürki Kronenberg 
Sehr geehrter Herr Bösiger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir beziehen uns auf die am 5.4.2019 eröffnete Vernehmlassung zur Revision der 
Eigenmittelverordnung (ERV). Parallel dazu hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(FINMA) im Kontext des «Kleinbankenregimes» eine Anhörung zu Anpassungen in diversen 
Rundschreiben eröffnet.  
 

Wir bedanken uns bestens für die Möglichkeit zur Stellungnahme in dieser für die 
Finanzbranche wichtigen Angelegenheit und unterbreiten Ihnen gerne nachfolgendnsere 
Anliegen.  
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1. Zum Kleinbankenregime (inkl. Anpassung diverser FINMA-Rundschreiben) 
 
a) Das Kleinbankenregime kann nur ein erster Schritt in die richtige Richtung der Reali-
sierung des Proportionalitätsprinzips sein. Als Ausfluss des verfassungsmässigen Grund-
satzes der Verhältnismässigkeit muss das Proportionalitätsprinzip richtigerweise unter 
sämtlichen 5 Kategorien von Banken angemessen differenzieren. Um zu sinnvollen 
Lösungen zu kommen, ist nicht allein anhand des Kriteriums "Grösse" zu differenzieren, 
sondern risikoorientiert und deshalb überdies auch nach den Kriterien "Komplexität", 
"Struktur", "Geschäftsmodell" und "Risiko" (vgl. parallele Vernehmlassung vom 1.5.19 zu 
einer neuen Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz, BBl 2019 3207 ff., u. dazu EFD-
Erläuterungsbericht vom 1.5.19, S. 16). Ohne durchgängige Differenzierung unter sämtlichen 
5 Kategorien von Banken macht die Einteilung in 5 Kategorien gar keinen Sinn.  
 
b) Im Übrigen schliessen wir uns vollumfänglich den Ausführungen in den Stellung-nahmen 
der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) sowie des Verbandes Schweizerischer 
Kantonalbanken (VSKB) an, sowohl bezogen auf die ERV-Revision als auch auf die 
Anpassung diverser Rundschreiben durch die FINMA. Den Inhalt jener Stellungnahmen 
haben wir ebenfalls aktiv mitgeprägt.    
 
2. Zur Thematik TBTF – Parent Banken 
 
a) Die proportionale Bankenregulierung darf nicht auf Stufe der kleinen Banken stehen 
bleiben, sondern muss für alle aufsichtsrechtlichen Kategorien im Sinne angemessen 
abgestufter regulatorischer Anforderungen Gültigkeit haben (vgl. oben Ziff. 1). Dies 
entspricht den etablierten Grundsätzen zum verfassungsmässigen Recht, wonach nur 
«Gleiches gleich zu behandeln» ist, im Umfang der Ungleichheit aber – zum Schutze des 
Gleichbehandlungsgebotes – ungleiche Behandlung erforderlich ist.  
 
b) Die ERV-Revision sieht in Art. 132 Abs. 2 Bst. a VE-ERV eine Reduktion der erforderlichen 
Gone-Concern-Mittel für die Schweizer Tochtergesellschaften der beiden international 
tätigen systemrelevanten Grossbanken vor. Die Gone-Concern-Anforderungen dieser 
Schweizer Einheiten sollen inskünftig die Going-Concern-Anforderungen in einem 
reduzierten Umfang von pauschal 62 Prozent spiegeln. Bisher wurden diese Anforderungen 
zu 100 Prozent gespiegelt und die FINMA konnte Rabatte für eine verbesserte 
Abwicklungsfähigkeit gewähren.  
 
Gemäss Erläuterungsbericht berücksichtigt diese reduzierte Spiegelung den Umstand, dass 
die Schweizer Tochtergesellschaften der Grossbanken im Wettbewerb mit den bloss 
inländischen systemrelevanten Banken stehen, welche ihrerseits einer 40-prozentigen 
Spiegelung unterliegen. Gleichzeitig soll zu Recht auch dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass die Schweizer Töchter der Grossbanken mit den inlandorientierten 
systemrelevanten Banken nur beschränkt vergleichbar sind, weil sie jeweils Teil einer global 
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